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1. Zusammenfassung 

Im Auftrag der Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod wurden in den Jahren 2022 und 2023 über 270 

konkrete Maßnahmen an mehr als 200 verschiedenen Standorten innerhalb der Verbandsgemeinde zur 

Förderung der lokalen Biodiversität durch die Will und Liselott Masgeik-Stiftung erarbeitet. Ziel des 
Projektes ist es, alle 21 Gemeinden sowie die sieben Schulen der Verbandsgemeinde und vor allem auch die 

Bevölkerung für Verbesserungen im Sinne der Biodiversität zu begeistern und so die eine oder andere 

Maßnahme anzustoßen und durchzuführen. Im Fokus der Planungen stehen ausschließlich die kommunale 

Flächenkulisse der Ortsgemeinden und die Grundstücke der Schulen. Außerdem bringt die 

Verbandsgemeinde eigene Flächen und Flächen der Verbandsgemeindewerke mit in das Projekt ein. Die 

Ergebnisse aus den Ortsbereisungen in den Kommunen und Schulen münden in die Biodiversitätsstrategie 

der Verbandsgemeinde, die in den kommenden Jahren sukzessive umgesetzt werden soll. Alle Akteure 

wurden bereits während der Planungsphase und Entstehung der Biodiversitätsstrategie darin bestärkt, 

angedachte Maßnahmen unmittelbar umzusetzen. So konnten mit der Fertigstellung dieses 

Abschlussberichtes bereits 79 konkrete Einzelmaßnahmen realisiert werden, was 29 % der 
Gesamtmaßnahmen entspricht. Mit diesem respektablen Umsetzungsgrad setzt sich die Wallmeroder 

Biodiversitätsstrategie von rein planerischen Biodiversitätskonzepten ab. Begleitet wird das Projekt durch 

intensive Öffentlichkeitsarbeit. So werden alle umgesetzten Maßnahmen im Gelände vor Ort durch 

einheitliche Schilder kenntlich gemacht und in Kurzform erläutert. In einer Artikelreihe, die als 

"Naturschutztipp des Monats" monatlich in der örtlichen Presse, im Amtsblatt der 

Verbandsgemeindeverwaltung sowie auf den Homepages der Verbandsgemeinde und der Masgeik-Stiftung 

erscheint wird jede Maßnahme detailliert erklärt und vorgestellt. Ein Wettbewerb für einen 

"Biodiversitätspreis" wird für die besten bereits umgesetzten Maßnahmen von der Verbandsgemeinde 

ausgerufen, um den Ortsgemeinden aber auch Privatleuten einen zusätzlichen Anreiz zur Beteiligung an 

dem Projekt zu geben. Ein gemeinschaftlicher "Aktionstag Biodiversität" Anfang November soll in der 
Verbandsgemeinde Wallmerod etabliert werden, an dem sich möglichst viele Kommunen und Akteure 

einen Tag der Umsetzung einer oder mehrerer biodiversitätsfördernden Maßnahmen widmen. Für die 

Erstellung der Biodiversitätsstrategie sind knapp 17.000 Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten werden im 

Rahmen der Aktion Grün mit 90% von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz gefördert. 

Den Eigenanteil von 10% trägt die Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod. 

 

2. Was bedeutet eigentlich Biodiversität? 

Rein wissenschaftlich wird die Biodiversität - vereinfacht formuliert - auf drei verschiedenen Ebenen 

gemessen und eingestuft: Die erste Ebene, die sogenannte α-Biodiversität beschreibt die Artenvielfalt der 

verschiedenen Tier- und Pflanzenarten; !ls β- Biodiversität wird die die genetische Vielfalt innerhalb der 

Arten bezeichnet und die γ-Biodiversität nimmt die Vielfalt der Ökosysteme in den Fokus. In der 

Wissenschaft werden der Artenverlust der α-Biodiversität und die damit einhergehende genetische 

Verarmung der β-Biodiversität sowie der Lebensraumverlust der γ-Biodiversität für viele verschiedene Tier- 

und Pflanzengruppen seit langem thematisiert. In das breite öffentliche bzw. mediale Bewusstsein ist dieses 
Thema in Deutschland jedoch erst seit ein paar Jahren gerückt. Maßgeblich dazu beigetragen hat die 

wissenschaftliche Studie einer Krefelder Forschergruppe, die den Rückgang der Insektenbiomasse von 76% 

über einen Zeitraum von 27 Jahren in verschiedenen Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen 

dokumentiert hat. Durch die mediale Aufmerksamkeit der Krefelder Studie auf das Insektensterben haben 

die schon lange vorher verabschiedeten politischen Konventionen und Biodiversitätsstrategien auf den 

unterschiedlichen Ebenen erneut an Bedeutung gewonnen und zu einer Verankerung des Themas im 

Alltagsbewusstsein der Bevölkerung gesorgt. Global betrachtet hatte die Biodiversitätskonvention von Rio 

de Janeiro (Convention on Biological Diversity, CBD) erstmals 1992 den Arten- und Lebensraumverlust auf 

die politische Agenda gebracht. Durch das Kyoto-Protokoll im Jahr 1997 in Japan wurden die in Rio de 

Janeiro angestoßenen Bestrebungen in einen völkerrechtlich bindenden Vertrag zur Begrenzung des 
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Ausstoßes von Treibhausgasen verankert. Im Anschluss daran flossen viele der internationalen Zielvorgaben 

des Kyotoprotokolls zum Emissionshandel in die nationalen Biodiversitätsstrategien der Teilnehmerstaaten 

ein. So wies die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2007 ihre "Nationale Strategie zur biologischen 

Vielfalt" aus, in der die Ziele der Bundesregierung für die Erhaltung und Verbesserung der biologischen 

Vielfalt sowie deren nachhaltige Nutzung fixiert sind. Im Jahr 2015 fanden diese Ziele Einzug in die 

entsprechende Biodiversitätsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Je nachdem auf welcher lokalen oder 

politischen Ebene man sich mit dem Thema befasst, sind die Ziele und Absichten sowie die daraus 

gezogenen Schlussfolgerungen etwas unterschiedlich formuliert und mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

und Verbindlichkeiten hinterlegt. Doch die Ursache der verschiedenen Bestrebungen, nämlich der 
dramatische Artenschwund und die Zerstörung der Vielfalt der Lebensräume durch das Wirken des 

Menschen, haben alle Strategien gemein und durchziehen diese wie einen roten Faden. Somit ist es auch 

nicht verwunderlich, dass sich die hier vorliegende lokale "Biodiversitätsstrategie der Verbandsgemeinde 

Wallmerod" auf diesen Rückgang bezieht und die Strategie versucht Lösungen und Ideen aufzuzeigen, die 

diesem Rückgang auf lokaler Ebene entgegenwirken soll. Darüber hinaus möchte diese lokale Strategie auf 

der verhältnismäßig kleinräumigen Ebene einer Verbandsgemeinde Lust und Spaß an der Umsetzung 

biodiversitätsfördernder Maßnahmen machen. Die begleitende Öffentlichkeitsarbeit und breite 

Kommunikation von den Schulen bis in die örtlichen kommunalen Entscheidungsgremien sollen einen 

Beitrag dazu leisten, dass die Verbesserung der lokalen Biodiversität als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
angesehen wird, zu der jeder und jede etwas beitragen kann. 

 

3. Biodiversitätsstrategie der Verbandsgemeinde Wallmerod 

Mit der Übermittlung des Bewilligungsbescheids im Dezember 2021 von der Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz an die Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod und der 

anschließenden Projektausschreibung und Vergabe konnte die Erarbeitung der Biodiversitätsstrategie 
durch die Will und Liselott Masgeik-Stiftung aus Molsberg im Februar 2022 beginnen. Unterstützung erhielt 

der Naturschutzreferent der Stiftung Philipp Schiefenhövel vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

von der Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeindeverwaltung Lina Braun. Als Förderprojekt der 

"Aktion Grün" des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz (MKUEM) 

konnte auf digitale Daten des Landesamtes für Umwelt in Mainz zurückgegriffen werden. Die 

Verbandsgemeinde Wallmerod stellte Übersichtskarten der 21 Ortsgemeinden zur Verfügung, auf denen 

alle kommunalen Liegenschaften zu erkennen waren. Im Rahmen einer Ortsbürgermeisterversammlung 

wurde den Ortsbürgermeistern das Vorhaben und der angedachte Ablauf zu Projektbeginn zunächst grob 

vorgestellt. Abgesehen von den Ausgleichsflächen und zukünftigen Siedlungs- und 
Gewerbeerweiterungsflächen der Ortsgemeinden sollen die Maßnahmen vorwiegend auf den 

gemeindeeigenen Flächen umgesetzt werden. Dadurch soll die zeitaufwendige Kontaktaufnahme mit 

privaten oder anderen Flächeneigentümer umgangen werden. Wirken sich die Maßnahmen auf die 

Interessen Dritter aus sollen die jeweiligen Landnutzer aus Landwirtschaft, Forst, Jagd etc. so gut wie 

möglich in den Abstimmungsprozess mit eingebunden werden. Die Beteiligung an der 

Biodiversitätsstrategie durch die Ortsgemeinden findet auf freiwilliger Basis statt und in den meisten Fällen 

werden die Ortsgemeinden die Finanzierung aus eigenen Mitteln und in Eigenregie leisten oder sie wird 

entsprechend von den Landnutzern der ortseigenen Flächen umgesetzt und getragen. Ausnahmen hierzu 

bietet die Umsetzung von Maßnahmen in den Natura2000 Gebieten, von denen vereinzelte Maßnahmen 

über die Biotopbetreuung des Westerwaldkreises realisiert werden können. Auch andere 
Fördermöglichkeiten und Drittmittel können zur Umsetzung der Maßnahmen von den Akteuren 

herangezogen werden. Des Weiteren besteht für die Ortsgemeinden in Ausnahmefällen die Möglichkeit die 

umgesetzten Maßnahmen dem Ökokonto der Gemeinde gutschreiben zu lassen. Diese können dann bei 

einem späteren Eingriff im gleichen funktionalen Lebensraum als bereits geleistete Ausgleichsmaßnahme 

angerechnet werden. 
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Abstimmungsgespräche mit Landwirtschaft, Forst und Behörden 

Um möglichst keine Maßnahmen vorzuschlagen, die in der späteren Umsetzungsphase aus dem einen 

oder anderen Grund nicht umsetzbar sind, wurden zu Beginn des Projektes diverse Abstimmungsgespräche 

über die angedachten Maßnahmen mit möglichst vielen beteiligten Akteuren geführt. Neben Gesprächen 

mit den Behördenvertretern der Untere Wasserbehörde, der Unteren Naturschutzbehörde, der 

Agrarabteilung sowie der Biotopbetreuung des Westerwaldkreises fanden Abstimmungen mit Vertretern 

des Winzer- und Bauernverbandes Rheinland-Nassau e.V.  und der Naturschutzverbände von NABU, GNOR 

und BUND statt. Außerdem wurden im Laufe der Projektzeit anvisierte forstliche Maßnahmen mit den 

beiden Forstrevierleitungen der Verbandsgemeinde abgestimmt.  

Mit dem Projektstart wurden ab Mitte Februar 2022 zunächst alle 21 Ortsgemeinden bereist und die 
verschiedenen Maßnahmenideen notiert und kartographisch fixiert. Von Mitte Mai bis Ende Oktober 2022 

wurden dann im Rahmen von Ortsbegehungen mit den Ortbürgermeistern und den 

Gemeinderatsmitgliedern die jeweiligen Standorte besichtigt und die angedachten Maßnahmen 

besprochen (Abb. 1,2). Ebenso wurden die sieben Schulen der Verbandsgemeinde bereist und bis Ende des 

Jahres die schulhofbezogenen Maßnahmen sowie ein projektbegleitendes pädagogisches Konzept zum 

Thema Artenvielfalt mit den Schulleitungen und Lehrern abgestimmt. Insgesamt wurden so durch die 

Masgeik-Stiftung über 50 Besprechungen, Abstimmungstermine und Ortsbesichtigungen während der 

Planungsphase durchgeführt, zu denen im Jahr 2023 bis zur Fertigstellung des Projektes im September 2023  

über 30 weitere Termine für konkrete Maßnahmenumsetzungen hinzukamen. Durch die umfängliche 

projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit mit diversen Presseartikeln im Amtsblatt und den örtlichen 
Tageszeitungen sowie deren Einstellung auf den Internetseiten der Verbandsgemeinde und der Masgeik-

Stiftung als auch einiger Radiobeiträgen im SWR4 wurde die Bevölkerung regelmäßig über die 

Projektinhalte und den Fortschritt des Projektes informiert. 

 

  
Abb. 1: Ortsbesichtigung in der Ortsgemeinde Salz am 27.7.2022 

Foto | Holger Wörsdörfer 

Abb. 2: Ortsbesichtigung in der Ortsgemeinde Steinefrenz 

am 3.8.2022 Foto | Michael Hannappel 
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4. Maßnahmen zur Förderung der regionalen Biodiversität 

Für die Förderung der regionalen Artenvielfalt bzw. Biodiversität wurde auf Maßnahmen zurückgegriffen, 

die sich bereits in anderen Projekten als praxistauglich und erfolgsversprechend für die Verbesserung der 

Lebensbedingungen von verschiedenen Tier- oder Pflanzenarten erwiesen hatten. Durch das langjährige 
Engagement der Masgeik-Stiftung im lokalen Naturschutz des Westerwaldes und die Zusammenarbeit mit 

verschiedensten Akteuren im Naturschutz in anderen Projekten konnte auf eine vielfältige und 

praxiserprobte Zahl an Maßnahmen zurückgegriffen werden. In den Maßnahmenpool fanden vor allem 

Umsetzungen im Offenland Eingang, da hier der Artenschwund im Vergleich zum Wald oder anderen 

Lebensräumen meist am höchsten ist. Lediglich in manchen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde, die 

über eine sehr kleine Flächenkulisse in der offenen Feldflur verfügten, wurden zwei ausgewählte forstliche 

Maßnahmen in den ortseigenen Waldflächen angewandt (Tab. 1). Einige der aufgeführten Maßnahmen 

(z.B. Anlage von Brachen, Pfostenreihen und Feldhecken oder die direkten Artenschutzmaßnahmen) 

differenzieren sich in der Umsetzung in kleinere Einheiten. In der Beschreibung der Maßnahmeninhalte 

sowie in den Protokollen zu den Ortsbegehungen werden diese Untereinheiten detailliert erklärt. In der 
kartographischen Darstellung für die Ortsgemeinden sind diese Untereinheiten auf Grund der besseren 

Übersichtlichkeit zusammengefasst dargestellt (Kapitel 7). 

  

Tabelle 1: Übersicht der vorgeschlagenen Maßnahmen 

Nr. Titel der Maßnahme 

1 Reaktivierung und Neuanlage von Wasserflächen 

2 Freistellung von Feuchtbrachen 

3 partielles auf Stock setzen von Feldhecken 

4 Anlage von Gewässerrandstreifen  

5 Anlage von Brachen, Pfostenreihen und Feldhecken 

6 stufige und buchtenartige Waldrandentwicklung / Prozessschutzflächen im Wald 

7 Streuobstwiesenpflege, Neuanlage von Streuobst 

8 Nutzungsänderungen von Wiesen, Weiden und Ackerflächen 

9 Förderprojekt Wiesenknopf-Ameisenbläulinge 

10 Anlage von Rohbodenflächen und Sandarien 

11 Änderung der Pflege innerörtlicher Grünflächen: Rasen länger wachsen lassen,  

Anlage von Blühstreifen innerhalb der Ortslagen, Bepflanzung von Rabatten und  

Steinschüttungen  

12 direkte Artenschutzmaßnahmen: Installation von Schutz- und Nistkästen,  

Igelburgen, Ringelnattereiablagehaufen, Trockenmauern, Totholzhaufen,  

Insektenhotels etc. 

13 Anpassung der Pflege von Wegeseitenstreifen / Wegebanketten 

14 naturschutzfachliche Empfehlungen für Siedlungs- und  

Gewerbegebietserweiterungen des Flächennutzungsplans der VG Wallmerod 
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In den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde wurden 237 Maßnahmenvorschläge an 192 Standorten 

mit den Ortsbürgermeistern und Gemeinderäte erörtert und festgehalten. Hinzukommen 19 

Maßnahmenideen an den sieben Schulstandorten, die der Flächenkulisse der Verbandsgemeinde 

zugeordnet sind, sowie 19 weitere Flächen, die von den Verbandsgemeindewerken bewirtschaftet werden. 

Somit konnten insgesamt 275 Maßnahmenideen an 218 verschiedenen Standorten zusammen mit den 

beteiligten Akteuren erarbeitet werden. 

 Durch die vorgeschalteten Abstimmungsgespräche mit Vertretern der Landwirtschaft, des Forstes und 

der Behörden sowie im weiteren Verlauf der Ortsbegehungen mit den Gemeinden wurden insgesamt 54 

Maßnahmenideen wieder verworfen. Entweder konnten die Ortsgemeinden oder jeweiligen Landnutzer für 
die Maßnahmen nicht gewonnen werden, auf den Flächen waren bereits andere Umsetzungen vorgesehen 

oder es ergaben sich verfahrenstechnische Hürden, die die Umsetzung der Maßnahmen verhindert oder 

maßgeblich erschwert hätten. In den Abstimmungsgesprächen mit den Verbandsgemeindewerken wurden 

einige Maßnahmenstandorte verworfen, da sie nur einen gewissen Teil einer größeren landwirtschaftlich 

genutzten Fläche ausmachten (Abb. 3). 

 

 
Abb. 3 Verteilung der Maßnahmen auf die 21 Ortsgemeinden, die sieben Schulen der Verbandsgemeinde 

sowie die Verbandsgemeindewerke. 

 

Von den angedachten 275 Maßnahmen konnten im Laufe der Projektzeit erfreulicherweise bereits 79 

Maßnahmen in 16 Gemeinden realisiert werden. Das bedeutet, dass bereits mit Fertigstellung dieses 

Abschlussberichtes zur Biodiversitätsstrategie 29 % aller Maßnahmen umgesetzt wurden bzw. sich aktuell 

in der Umsetzung befinden (Stand: September 2023). Bei den Angaben zu den bereits umgesetzten 

Maßnahmen sei angemerkt, dass es sich bei der hier vorliegenden Biodiversitätsstrategie primär um 
Planungen für zukünftige Umsetzungen handelt. Damit es nach der Fertigstellung der Strategie, aber nicht 

nur bei dem strategischen Papier bleibt, das ansonsten in der Schublade verschwindet, wurde bereits 

während der Planungsphase bei den beteiligten Akteuren für die unmittelbare Umsetzung der Maßnahmen 

geworben, so dass fast ein Drittel der Maßnahmen erfreulicherweise bereits angegangen wurden (Abb. 4).  
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Abb. 4: Verteilung der 218 Maßnahmenstandorte sowie der im Laufe des Projektes bereits umgesetzten sowie verworfenen 

Maßnahmen innerhalb der Verbandsgemeinde Wallmerod. 
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Am häufigsten wurden Einzelmaßnahmen aus der fünften Maßnahmengruppe empfohlen. Hinter diesen 

insgesamt 49 Empfehlungen verbergen sich Anlagen von Wiesen- und Ackerbrachen (9x), die Pflanzung von 

Feldhecken oder solitären beerentragenden Vogelschutzgehölzen (13x), aber vor allem auch das Setzen von 

Pfostenreihen mit Eichenspaltpfosten (26x). Ebenso häufig wurden direkte Artenschutzmaßnahmen (Nr. 

12) zur Verbesserung für einzelne Tier- und Pflanzenarten vorgeschlagen. Unter dieser Gruppe sind viele 

verschiedene Einzelmaßnahmen, wie die Installation von Nistkästen, die Anlage von Mulch- und 

Totholzhaufen, Ringelnattereiablagehaufen, Igelburgen, Insektenpolder oder klassische Insektenhotels etc. 

gebündelt. Als nächstes folgt die Maßnahmengruppe Nr. 8, die Empfehlungen für die Nutzungsänderung 

von Wiesen (31x), Weiden (7x) und Ackerflächen (7x) mit insgesamt 45 verschiedenen Maßnahmen 
vorsieht. Die insgesamt 31 Maßnahmenvorschläge zur Änderung der Pflege der innerörtlichen Grünflächen 

splitten sich in die Empfehlungen der veränderten Rasenpflege (16x), der Anlage von Blühflächen (10x) und 

die Bepflanzung von Rabatten und Steinschüttungen (5x) auf. Bei den Empfehlungen zur Reaktivierung und 

Neuanlage von Wasserflächen handelt es sich überwiegend um Maßnahmen zur Renaturierung und 

Neuanlagen von Kleinstwasserflächen und Himmelsteichen (16x), während sechs Maßnahmen dieser 

Gruppe auf die Wiedervernässung von Feuchtwiesen und Talmulden abzielen. Der forstliche 

Maßnahmenvorschlag zur Gestaltung von buchtigen, stufigen Waldrändern ist etwa gleich häufig vertreten, 

wie der Vorschlag einzelne Waldflächen aus der forstlichen Nutzung zu nehmen und unter Prozessschutz zu 

stellen. Bei den verbleibenden Maßnahmentypen wurden keine Differenzierungen der Empfehlungen 
vorgenommen (Abb. 5). 

 

 
Abb. 5: Verteilung der Maßnahmen auf die verschiedenen Maßnahmentypen  

 
Im Folgenden werden die verschiedenen Maßnahmenvorschläge detailliert vorgestellt. Die Erläuterungen 

sollen dazu dienen die Absichten der Biodiversitätsstrategie für jeden verständlich zu machen und können 

in vielen Fällen zugleich von den beteiligten Akteuren als Kurzanleitung bei der Umsetzung der jeweiligen 

Maßnahme herangezogen werden.  
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Nr. 1- Reaktivierung und Neuanlage von Wasserflächen 

1a - Wiedervernässung von Brachen, Feuchtwiesen und Talmulden 

Staunasse und feucht geprägte Brachen, Wiesen und Talmulden weisen von Natur aus eine hohe 

Artenvielfalt auf. Durch die Nässe sind sie meist keinem hohen land- und forstwirtschaftlichen sowie 

touristischen Nutzungsdruck ausgesetzt. Trotzdem sind sie durch die klimatischen Veränderungen sowie 

durch Urbarmachung und Entwässerung vielerorts verschwunden. Der gezielte Verschluss von 
Entwässerungsgräben und die Wiedervernässung solcher Brachen und Feuchtwiesen können zu einem 

Aufleben der Biodiversität in diesen Lebensräumen führen (Abb.6). Angesichts der vermehrt auftretenden 

Starkregenereignisse im Sommer und auf der anderen Seite der Zunahme an warmen langandauernden 

sommerlichen Trockenphasen wird die Regenrückhaltung in der Landschaft in Zukunft an Bedeutung stark 

zunehmen. Durch die Anlage zusätzlicher Retentionsflächen könnten Hochwasserereignisse nach 

Starkregenereignissen reduziert und zum anderen möglicherweise Wasser für landandauernde 

Trockenphase z.B. für die Landwirtschaft gespeichert werden. Hier könnten demnach mit der Reaktivierung 

und Neuanlagen von Wasserflächen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden und zum einen etwas 

Positives für den Hochwasserschutz und zum anderen etwas Gutes für die Natur getan werden. 
 

 
Abb. 6: Wiedervernässung von Feuchtwiesen. Foto | Marcel Weidenfeller 

 
  



Seite | 12 

Will und Liselott Masgeik-Stiftung  | Am Hartenberg 1 | 56414 Molsberg | www.masgeik-stiftung.de 

Ansprechpartner: Dipl.- Biol. Philipp Schiefenhövel | Telefon 06435 -1368 | ps@masgeik-stiftung.de 

 

 

1b - Renaturierung und Neuanlage von Kleinstwasserflächen bzw. "Himmelteichen" 

Seitlich der Gräben sollen kleine, flache Tümpel mit geringer Flächengröße angelegt werden. Die Speisung 

der Gewässer sollte weitestgehend durch Niederschlagsereignisse geschehen. Die Wasserflächen sind in 

der Regel nur temporär mit Wasser gefüllt und halten dieses auch im Sinne eines Hochwasserschutzes in 

der Landschaft. Die Maßnahme sollte mit der Unteren Wasserbehörde abgesprochen werden, so dass keine 

Einzelverfahren nötig werden. Um die ökologische Funktion solcher Kleinstwasserflächen auf Recht zu 

halten muss in diesen Fällen die natürliche Sukzession verhindert werden und aufkommende Ufergehölze 

kontinuierlich entnommen werden. Steht etwas mehr Raum zur Verfügung sollten die neuen Himmelteiche 

eine tiefere Wasserzone, eine Übergangszone mäßiger Wassertier und vor allem ausgedehnte 

Flachwasserzonen mit einer vielfältigen Uferlinie haben. In der Tiefwasserzone können sich die 
wassergebundenen Bewohner im Winter auch bei Frost zurückziehen. Außerdem schützt sie das Gewässer 

vor der sommerlichen Komplettaustrocknung. In der mittleren Wasserzone kann die 

Wasserpflanzenvegetation wurzeln, die im Idealfall auch langfristig unter Wasser steht. Die 

Flachwasserzone bietet Lebensraum für Pflanzen, bietet die an sumpfige bzw. wechselfeuchte Bedingungen 

angepasst sind und mit dem temporären Trockenfallen keine Schwierigkeiten hat. In dieser Gewässerzone 

ist die Artenvielfalt meist am größte, so dass man ihr den meisten Platz einräumen sollte (Abb.7).  

 

 
Abb. 7: Renaturierung und Ausbaggern eines verlandeten Kleinstgewässers. Foto | Philipp Schiefenhövel 
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Nr. 2 - Freistellung von Feuchtbrachen 

Stauwassergeprägte Bachniederungen, feuchte Senken und Feuchtbrachen, in denen die 

landwirtschaftliche Nutzung auf Grund der Nässe oft nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich ist, 

bieten einer hohen Artenzahl an Pflanzen und Tieren Lebensraum. Durch die fehlende Nutzung und 
vermehrte Austrocknung wachsen diese ökologisch hochwertigen Flächen vielerorts zu und 

Weidengehölze, Erlen, Holunderbüsche und andere feuchteliebende Bäume und Sträucher machen sich auf 

den Feuchtbrachen breit. Durch die fehlende Nutzung und teils durch Nährstoffeinträge aus der Umgebung 

verfilzen und eutrophieren diese Flächen sehr oft. Die Gehölze entziehen den Flächen Wasser, was die 

Austrocknung zusätzlich beschleunigt - die Artenvielfalt der Flächen nimmt ab und die hohe ökologische 

Wertigkeit geht verloren. Durch die Entbuschung und Entnahme der Gehölze, am besten mit samt der 

Wurzelstöcke, kann das Zuwachsen der artenreichen Feuchtbrachen verhindert oder zumindest gebremst 

werden. Die Entnahme der Wurzelstöcke verhindert ein schnelles Nachwachsen und erneutes Ausschlagen 

der Gehölze. Das anfallende Schnittmaterial sollte von der Fläche entfernt und entsorgt werden. An den 

Stellen der gezogenen Wurzelstöcke sammelt sich im Anschluss häufig das Wasser, wodurch die 
Feuchtbrache zusätzlich aufgewertet wird. Denn Wasser ist Leben und Wasser ist Artenvielfalt. So 

profitieren Libellenarten, wie der Vierfleck, die Gemeine Binsenjungfer, Amphibien und Reptilien wie 

Grasfrosch, Erdkröte und die Ringelnatter, sowie in Schlamm nach Nahrung suchende Vogelarten, wie die 

Bekassine oder der Waldwasserläufer von dieser Maßnahme.  

Wichtig bei der Umsetzung der Maßnahme ist, dass sensible Pflanzenbestände nicht geschädigt werden. 

Außerdem ist die Entfernung solcher Gehölze nach dem Bundesnaturschutzgesetz nur im Zeitraum von 

Anfang Oktober bis Ende Februar gestattet und natürlich nur da sinnvoll, wo ein hochwertigerer 

Lebensraum durch die Sukzession der Gehölze bedroht ist (Abb. 8). 

 

 
Abb. 8: Feuchtbrache nach der Entfernung von Weidengehölzen. Foto | Marcel Weidenfeller 
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Nr. 3 - partielles auf Stock setzen von Feldhecken 

Ein ähnlicher Entwicklungsprozess und Artenschwund, wie beim Zuwachsen der Feuchtbrachen ist bei der 

Alterung von Hecken und Feldgehölze auf Trockenstandorten zu beobachten. Mit zunehmendem Alter und 

Größe verholzen die Hecken sehr stark, werden immer dichter und verlieren im dunklen Inneren ihren 
Struktur- und Artenreichtum. Die Verjüngung und das partielle auf Stock dieser Gehölze im Zeitraum von 

Oktober bis Ende Februar vor allem in den Natura2000-Schutzgebieten und dortigen Lebensraumtypen 

kann die örtliche Biodiversität maßgeblich fördern. Einheitliche, lineare Heckenstrukturen mit wenig 

verschiedenen Gehölz- bzw. Straucharten sind für diese Maßnahmenumsetzung besonders geeignet. Vor 

allem inselartig vorkommende Feldgehölze innerhalb des Offenlandes und in ackerbaulich sehr stark 

geprägten Landschaften haben eine besonders hohe ökologische Bedeutung. Da diese Feldgehölze von den 

Landwirten oft als förderfähige Landschaftselemente geltend gemacht werden und oft auch ein jagdliches 

Interesse an dem Vorkommen der Hecken besteht, sollte der Rückschnitt der Hecken mit den jeweiligen 

Landnutzern aus der Landwirtschaft und Jagd eng abgestimmt werden. Gerade das partielle auf Stock 

setzen ist für die Heckenpflege gut geeignet, um die Funktionen als Landschaftselement und für die Jagd 
auf Recht zu erhalten. Hierbei sollte wie folgt vorgegangen werden: Kleine Hecken sollten händisch bzw. 

motorsägenmaschinell auf Stock gesetzt werden. Bei sehr langen Heckenstrukturen wird in den meisten 

Fällen der Einsatz eines Forstmulchers unumgänglich sein. Hierbei sollte man die Arbeiten auf mehrere 

Jahre bzw. Winter verteilen und jeweils nur einen gewissen Anteil der Hecken zurücknehmen. Außerdem 

sollte man die Stöcke ca. 20-30 cm über Grund abschneiden und das Mulchmaterial so gut wie möglich von 

den Stöcken entfernen bzw. an einer Seite der Hecke zusammenschieben. Durch die hohe Schnittführung 

und Entnahme des Astmaterials können die Hecken wieder gut nachwachsen und es können sich weitere 

Straucharten in der verjüngten Hecke neu etablieren. Durch die partielle Vorgehensweise entstehen nach 

zwei oder drei Arbeitseinsätzen über mehrere Jahre verteilt sehr unterschiedlich strukturierte Hecken, die 

einer erheblich größeren Anzahl an Tieren und Pflanzen Unterschlupf und Nahrung bieten (Abb. 9.). 
 

 
Abb. 9: Feldgehölz, das abschnittsweise auf Stock gesetzt wird. Foto | Marcel Weidenfeller 
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Nr. 4 - Anlage von Gewässerrandstreifen: 

Wassergräben und Bachläufen, die sich unmittelbar an Wegen und Straßen und in landwirtschaftlich 

genutzten Gebieten befinden, wird häufig sehr wenig Platz eingeräumt. Häufig sind sie stark erodiert oder 

durch Steinschüttungen begradigt bzw. befestigt. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ragt oft bis unmittelbar 
an die Gewässerabbruchkante heran und aufkommende Gehölze werden in mehr oder weniger 

regelmäßigen Abständen zurückgeschnitten. Solch geradlinige Bachläufe und Wassergräben, die keinen 

Platz für eine natürliche Eigendynamik ihres Verlaufes haben, sind deutlich artenärmer als mäandrierende 

naturnahe Bach- und Wasserverläufe. Dabei kann bereits die Etablierung eines schmalen 

Gewässerrandstreifens, der für einen gewissen Zeitraum von der Nutzung der angrenzenden Flächen 

ausgespart wird, Platz für gewässerbegleitende Blütenpflanzen, Stauden und Gehölze schaffen. Diese sind 

wiederrum Lebensgrundlage für viele Tiere, wie Heuschrecken, Schmetterlinge, Vögel und Kleinsäuger. 

 Dies gilt auch für Wegeseitengräben, die durch einen reduzierten Freischnitt oder eine verringerte Pflege 

wertvolle Lebensräume darstellen. Eine aktive Bepflanzung ist in den meisten Fällen nicht notwendig oder 

sollte nur punktuell unter Verwendung einheimischer Baum- und Straucharten (z.B. Schwarzerle, Salweide, 
Öhrchenweide) erfolgen. Der natürlichen Sukzession ist Vorrang einzuräumen. Zusätzlich zum 

Nutzungsverzicht entlang der Randstreifen können diese durch eingeschlagene Eichenspaltpfosten 

abgegrenzt und ökologisch aufgewertet werden (siehe 5b). Um ein dauerhaftes Zuwachsen mit Gehölzen zu 

verhindern, stellen abschnittsweise Freistellungen von stark verbuschten Gewässerlinien in regelmäßigen 

Abständen von 10-15 Jahren eine weitere Biodiversitätsförderung dar. Ein abwechslungsreiches Mosaik aus 

strauchfreien und bewachsenen Abschnitten ist langfristig anzustreben. Ertragseinbußen, die durch den 

Nutzungsverzicht der Gewässerrandstreifen an ackerbaulichen Nutzflächen entstehen, können durch die 

Anlage von Ackerrandstreifen über die EULLa-Förderprogramme aufgefangen werden (Abb. 10). 

 

  

 
Abb. 10: Durch den Nutzungsverzicht bis unmittelbar an den Bachlauf oder Wassergraben heran, haben feuchtangepasste 

Pflanzen und darin lebende Tierarten Platz für ihre Entwicklung. Foto | Philipp Schiefenhövel 
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Nr. 5 - Anlage von Brachen, Pfostenreihen und Feldhecken 

5a- Pflege und Anlage von Wiesen- oder Ackerbrachen 

Temporäre Wiesen- und Ackerbrachen aber auch von der Nutzung ausgeschlossene Kleinststrukturen, 

wie Lesesteinhaufen, Totholzhaufen, Zaun- und Pfostenreihen bis hin zu Holzschuppen, Viehunterständen 

und Feldgehölzen leisten mit ihrer Trittsteinfunktion und Rückzugsmöglichkeit für Insekten, Vögel und 

Kleinsäuger sowie Niederwild einen immensen Beitrag für die Biodiversität. Besonders in ackerbaulich 
intensiv genutzten Gebieten ist die Bedeutung solcher Strukturen sehr groß, aber auch am Rande von 

Siedlungs- und Gewerbeflächen oder Straßen können sie ihren Beitrag leisten. Optimal ist es, wenn hierfür 

Flächen bereitgestellt werden auf denen sich von der einfachen Brache über eine artenreiche 

Hochstaudenflur bis hin zur ausgebildeten Feldhecke alle Lebensräume entwickeln können. Da dieser Platz 

durch die vielen anderen Landnutzungsformen oft fehlt, können bereits kleine und temporäre Wiesen- und 

Ackerbrachen mit einer angepassten Pflege einen wichtigen Beitrag zur Biodiversitätsförderung leisten. 

Damit die Brachen ihre positiven Auswirkungen auf die Biodiversität entfalten können, sollten sie 

mindestens fünf Jahre Bestand haben. Je nachdem wie stark der Aufwuchs und die Tendenz zur 

Verbuschung z.B. durch Brennessel, Disteln, Brombeere und schnellwachsende Sträucher wie Haselnuss 
und Holunder ist, sollten die Brachen alle drei bis fünf Jahre gepflegt werden. Hierbei sollte jeglicher 

Aufwuchs gemäht oder gemulcht und das Material von der Fläche geräumt werden. Sind die Flächen groß 

genug kann das Material an einer Stelle zu einem Reisig- und Totholzhaufen zusammengetragen werden. 

Auch die Anlage von geschwadeten Grasstreifen entlang der Grundstücksgrenze ist möglich und kann die 

mühevolle Räumung und Entnahme ggf. ersetzen. Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen kann die von der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der europäischen Union vorgesehene Pflicht zur Stilllegung von 4% der 

landwirtschaftlichen Betriebsfläche für die Anlage von Wiesen- und Ackerbrachen genutzt werden (Abb. 11) 

 

 
Abb. 11: Brachflächen im Grünland oder am Rand von Ackerflächen geben Tieren und Pflanzen Raum für deren Entwicklung.  

Foto | Peter Fasel 
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5b - Anlage von Pfostenreihen und Altgrasstreifen 

Im Westerwald ist der Grünlandanteil an Wiesen und Weiden erfreulicher Weise noch recht hoch und 

konnte zuletzt sogar gesteigert werden. Traditionell wurden die verschiedenen Viehweiden, sei es von 

Schafen, Pferden oder Rindern, meist mit stabilen Holzpfosten und entsprechender Verspannung durch 

Stacheldraht o.ä. aufgebaut. Mit der Etablierung der Elektrolitze wurden die ursprünglichen Holzpfosten 

vielerorts durch Stahlpfosten oder durch mobile Plastikstäbe abgelöst. Für die Installation von kurzzeitigen 

Weiden sind die mobilen Weidezäune unersetzlich geworden, doch auf dauerhaften Weiden kann die 

Beibehaltung bzw. die Rückkehr zu stabilen Eichenspaltpfosten einen kleinen Beitrag zur 

Biodiversitätsförderung leisten. Auch die Nachahmung dieser traditionellen Weidezäune durch das Setzen 

solcher Pfostenreihen ohne die entsprechende Litze oder den Stacheldraht haben den gleichen Effekt wie 
ihr Original. Da sich keine Tiere in der Litze oder dem Stacheldraht verfangen können, sind sie ihrem 

Original im Hinblick auf den Tier- und Artenschutz sogar überlegen. Auch der Abstand zwischen den Pfosten 

kann von den herkömmlich verwendeten 5m-Abständen bei Weidezäunen variieren. Um seinen Effekt nicht 

zu verlieren sollte der Abstand zwischen den Pfosten aber nicht größer als 10 m sein. Entlang der 

Pfostenreihen bilden sich Altgrasstreifen, die im Sommer durch ihre Gräser- und Blütenangebot Nahrung 

sowie im Winter beliebte Überwinterungsverstecke für Raupenlarven, Schmetterlinge, Heuschrecken und 

andere Insekten sowie Kleinsäuger und Niederwild bieten. Im Sommer sind sie wichtige Sitzwarten für 

etliche Wiesenvögel, wie Goldammer, Braunkehlchen oder Neuntöter, die von diesen erhöhten 

Sitzpositionen bestmöglich auf Nahrungssuche in die unmittelbar um den Pfosten befindliche 

Altgrasstreifen und Wiesenbereiche starten können. Ohne solche Ansitzwarten nimmt der Jagderfolg 
drastisch ab. Aber auch die Holzpfosten an sich stellen Nist-, Entwicklungs-, Nahrungs- oder 

Überwinterungshabitate dar. Zu beobachten an der Vielzahl von Bohrlöchern, in denen sich 

holzbewohnende Käferlarven entwickeln oder den Flechten und Moosen die diese bereichern (Abb. 12).  

 

 
Abb. 12: Durch das Setzen von Eichenspaltpfosten entstehen Altgrasstreifen, in denen Insekten, Feldvögel und Kleinsäuger 

Unterschlupf und Lebensraum finden. Foto | Martin Dietz 
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5c - Anlage von Feldhecken, Pflanzung blütenreicher und beerentragender Feldgehölze 

In Feuchtbrachen oder auf stark verbuschten Flächen kann es sinnhaft sein die aufkommende Sukzession 

oder groß gewordenen Feldgehölze zurückzudrängen bzw. monotone Feldhecken zu verjüngen (Nr. 2, 

Nr. 3) um z.B. Offenlandarten wie bodenbrütende Vögel als Zielarten zu fördern. In hecken- und 

gehölzarmen Landschaften kann es hingegen genau umgekehrt sinnvoll sein, Feldhecken oder einzelne 

blütenreiche und beerentragende Feldgehölze neu anzulegen. Auch im monotonen Siedlungsraum kann 

eine artenreiche Hecke, bestehend aus verschiedenen blüten- und beerentragenden heimischen 

Sträuchern, neue Nahrungsgrundlage und Lebensraum für Zauneidechse, Brutvögel wie Heckenbraunelle, 

Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen und Dompfaff sowie für Garten und Feldspitzmaus, Igel u.vm. sein. Wenn 

es der Platz hergibt oder die Feldhecke im Übergang zu forstlich genutzten Waldflächen angelegt wird, kann 
die Einbringung von kleineren Baumarten sogenannter zweiter Ordnung sinnvoll sein. Auch die Einbringung 

von verschiedenen Wildobstarten, die nicht wie das Kulturobst regelmäßig geschnitten werden müssen, 

kann je nach Standortbedingungen sinnvoll sein. Folgende einheimische Strauch- und Baumarten könnten 

z.B. in der Anlage der Feldhecke Verwendung finden (Tab. 2): 

 

Tabelle 2: Empfehlungen von vornehmlich einheimischen Strauch- und Baumarten sowie Wildostarten für die Anpflanzung in 

einer blütenreichen und beerentragenden Feldhecke 

Sträucher:  

Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 

Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Rote Hartriegel Cornus sanguinea 

Kornelkirsche Cornus mas 

Gewöhnliche Schneeball Viburnum opulus 

Wollige Schneeball Viburnum lantana 

Faulbaum Rhamnus frangula 

Felsenbirne Amelanchier ovalis 

Bäume 2. Ordnung:   

Wild- bzw. Vogelkirsche Prunus avium 

Kirschpflaume Prunus cerasifera 

Ziparte (Wildpflaume) Prunus domestica subsp. prisca 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Elsbeere Sorbus torminalis 

Echte Mehlbeere Sorbus aria 

 

Auf die Pflanzung von Haselnuss (Corylus avellana) und Schwarzen Holunder (Sambucus nigra) sowie der 

sehr artenreichen Schlehe bzw. Schwarzdorn (Prunus spinosa) wird bewusst verzichtet. Die ersten beiden 

sind ohnehin im Westerwald weit verbreitet und der Schwarzdorn ist durch seine hohe 

Ausbreitungstendenz durch Wurzelableger schlecht in Zaum zu halten. 
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Nr. 6a - stufige und buchtenartige Waldrandentwicklung 

An linearen Übergängen von Wiesen oder Ackerflächen zu ehemaligen Fichtenmonokulturen, die durch 

den Borkenkäfer vernichtet wurden, sollen im Zuge der Wiederbewaldung an ausgewählten Standorten 

mehrstufige und buchtenartige Waldränder entwickelt werden. Die hohe Anzahl solcher 
Borkenkäferschadflächen mit der großen Strecke an Waldinnen- und Außensäumen auf vielen 

verschiedenen Standorten birgt momentan ein hohes und historisch einzigartiges Potential, viele solcher 

artenreichen stufigen Waldränder zu etablieren. Viele der ehemaligen Fichtenmonokulturen werden von 

forstlicher Seite aus zu artenreichen Laubmischwälder mit einer hohen Anzahl verschiedener Baumarten 

umgewandelt, was in den meisten Fällen bereits eine erhebliche Steigerung der Biodiversität dieser 

Standorte hervorbringt. Durch eine parallel durchgeführte Etablierung stufig sanft abfallender 

Waldübergänge zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen wird die Artenvielfalt und 

klimatische Widerstandsfähigkeit gegenüber Stürmen und einfallende Sonneneinstrahlung bzw. 

Austrocknung der neu begründeten Laubmischwälder zusätzlich deutlich erhöht (Abb. 13).  

Das wichtigste bei der Umsetzung solcher stufigen Waldränder ist diesen auf der forstlichen Nutzfläche 
ausreichend Raum von mindestens 30 m einzuräumen. Auf den 30 m im Idealfall bis zu 50 m breiten 

Streifen von der angrenzenden Nutzfläche bis hin zum Hochwald soll durch gezielte Anpflanzung von 

unterschiedlich groß werdenden Strauch- und Baumarten die Mehrstufigkeit erreicht werden. In einem 

ersten Streifen - unmittelbar an der Landwirtschaftsfläche angrenzend - sollte auf 5m die natürliche 

Sukzession von Hochstauden, Brombeere etc. Raum gegeben werden.  In einem zweiten ca.15 m breiten 

Streifen sollen vor allem heimische beeren- und blütenreiche Sträucher wie Gewöhnlicher Schneeball, 

Pfaffenhütchen, Weißdorn, Kornelkirsche, Faulbaum in lockeren Besatz gepflanzt werden. Zwischen den 

Sträuchern und zur Wiesenkante hin sollen großbuchtige Flächen unbepflanzt bleiben um Raum für die 

natürliche Sukzession zu geben.  

Dieser neu entstehende Gehölzstreifen sollte zukünftig forstlich ungenutzt bleiben. Im Anschluss an die 
Sträucher soll auf einem mindestens 10 m breiten Streifen durch die entsprechende Baumartenwahl die 

Mehrstufigkeit bis zum intensiv bewirtschafteten Hochwald fortgesetzt werden. Hierbei sollten Baumarten 

zweiter Ordnung, wie Wildkirsche, Eberesche, Salweide, Zitterpappel, ggf. Mehl- und Elsbeere zum Einsatz 

kommen. Eine spätere forstliche Nutzung von Einzelstämmen soll möglich bleiben. Wird diese Maßnahme 

in Eigenleistung bzw. auf Kosten der Ortsgemeinde durchgeführt, könnte die neu entstehende 

Waldrandfläche in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde als Ökokontofläche genutzt werden.  

 

 
Abb. 13: Artenreicher stufiger Waldrand. Foto | Martin Dietz 
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Nr. 6b - Prozessschutzflächen im Wald 

Der Westerwald ist bekannt für seine bewaldeten hügeligen Erhebungen und Kuppen. Oft  sind diese mit 

Rotbuchenmischwäldern oder Hainbuchen-Eichenwäldern bestockt und teils mit mehr oder weniger stark 

ausgeprägten basaltigen Blockschuttüberlagerungen und Felspartien überzogen. Da diese 
blockschuttüberlagerten Waldabschnitte meist forstwirtschaftlich nur schwierig nutzbar sind und die 

Baumqualität oft keine hohe Wertigkeit mehr hat, eignen sich diese Waldabteilungen besonders gut, um 

sie aus der forstlichen Nutzung zu nehmen und als biodiversitätsfördernde Prozessschutzflächen zu nutzen. 

Da die Rotbuchen meist in einem Alter von 120 bis 180 Jahren forstwirtschaftlich genutzt werden, wenn sie 

noch keine besonders hohe ökologische Wertigkeit erreicht haben, können auf diesen Waldflächen die 

Bäume älter werden. Somit können sie für totholzbewohnende Insekten, höhlenbewohnende Vögel wie 

Schwarzspecht Hohltaube, Fledermäuse u.v.m. ein wichtiger Rückzugsort und Lebensraum sein. Im Idealfall 

sollten die neuen Schutzflächen als sogenannte Waldrefugien über die Forsteinrichtung von den 

Forstrevierleitungen bzw. der jeweiligen Ortsgemeinde festgeschrieben werden. In Absprache mit der 

Unteren Naturschutzbehörde kann der forstliche Nutzungsverzicht dieser Maßnahme als vorgezogene 
Waldausgleichsfläche bzw. als Ökokontofläche von der Ortsgemeinde genutzt werden (Abb. 14). 

 

 
Abb. 14: Prozessschutzfläche in Rotbuchenmischwald auf Blocküberlagerung. Foto | Philipp Schiefenhövel 
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Nr. 7 - Streuobstwiesenpflege, Neuanlage von Streuobst 

Streuobstwiesen mit hochstämmigen Obstbäumen unterschiedlichen Alters und Sorten bringen nicht nur 

schmackhaftes, lokal erzeugtes Obst auf den Tisch, sondern sind mit über 5.000 nachgewiesenen Tier- und 

Pflanzenarten einer der artenreichsten Lebensräume unserer Heimat und prägen seit Jahrhunderten die 
Kulturlandschaft des Westerwaldes. Durch die geringe Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Plantagenbau 

haben sie für die Lebensmittelherstellung keine nennenswerte Bedeutung mehr und mussten in der 

Vergangenheit oft dem Straßen- und Siedlungsbau sowie mancherorts den größer werdenden 

landwirtschaftlichen Geräten weichen. Auch die fehlende Nutzung und der Klimawandel haben besonders 

die ungepflegten Altbäume unter dem Gewicht der Misteln bei winterlichen Sturmereignissen 

auseinanderbrechen lassen oder sind verstärkt in den sommerlichen Hitzephasen auf Grund der fehlenden 

Wurzelvitalität abgestorben. 

Durch fachkundigen Sanierungsschnitt und die Pflege der Altbaumbestände kann der Absterbeprozess 

erheblich verlangsamt und bei Bäumen im Ertragsalter eine Vitalisierung der Bäume erreicht und so der 

artenreiche Lebensraum erhalten werden. Neben der Entfernung der Misteln und abgestorbener Äste 
sollte die Altbaumkrone insgesamt ausgelichtet werden, so dass wieder mehr Licht und Luft ins 

Kroneninnere kommen. Das vorhandene Grundgerüst sollte dabei erhalten bleiben. Durch den 

Fruchtbehang abgetragene Äste oder quer ins Innere wachsende Äste sollten entfernt werden. Insgesamt 

sollte man in der Kronenspitze und Peripherie stark und unten und im Kroneninnern mäßig 

zurückschneiden und möglichst große Schnitte über einen Astdurchmesser von 5 cm auf das nötigste 

reduzieren. Landschaftsprägende sehr große Bäume, die man nicht mehr von der Leiter oder vom Boden 

aus schneiden kann, sollten aus Sicherheitsgründe nur mit Seilklettertechnik oder nur von einer auf 

Obstbaumschnitt spezialisierten Fachfirma geschnitten werden. Ein unsachgemäßer, drastischer Rund-Um-

Schnitt kann mehr Schaden anrichten als man den Baum damit Gutes tut. Der Sanierungsschnitt von 

Altbäumen die über einen sehr langen Zeitraum nicht geschnitten wurden, sollte daher am besten über 
zwei bis drei Jahre erfolgen. So kann sich das physiologische Gleichgewicht zwischen Wurzel- und 

Kronenvolumen an die neuen Gegebenheiten anpassen. 

Den starken Verfall der Altbaumbestände kann man durch Neuanpflanzungen versuchen zu schmälern. 

Dies sollte aber nur geschehen, wenn die fachgerechte Pflege, wie der regelmäßige Schnitt, die Pfahl- und 

Baumscheibenpflege, die Nährstoff- und Wasserversorgung der heranwachsenden Obstbäume 

gewährleistet ist (Abb. 15).  

 

 
Abb. 15: Artenreicher Altbestand einer Streuobstwiese. Foto | Philipp Schiefenhövel 
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Nr. 8 - Nutzungsänderungen von Wiesen, Weiden und Ackerflächen 

Im Westerwald ist der Flächenanteil von Wiesen und Weiden im Vergleich zu anderen Regionen in 

Rheinland-Pfalz und Deutschland hoch. Dies wirkt sich positiv auf die Biodiversität aus. Entscheidender als 

der hohe Flächenanteil des Grünlandes ist für die Biodiversität vor allem aber, wie die landwirtschaftlichen 
Flächen bewirtschaftet werden und dies gilt sowohl für das Grünland als auch für das Ackerland. So ist die 

Extensivierung der landwirtschaftlichen Flächen eine wichtige Stellschraube, um etwas gegen den 

regionalen Artenrückgang tun zu können. Da eine Extensivierung in den allermeisten Fällen mit 

Ertragseinbußen für die Landwirte verbunden ist, ist es unabdingbar einen finanziellen Anreiz bzw. 

Ausgleich zu schaffen, wenn es zu einer flächendeckenden Verbesserung durch Nutzungsänderungen auf 

ökologischer Ebene kommen soll. Einen solchen finanziellen Anreiz stellen seit vielen Jahren der 

Vertragsnaturschutz bzw. die Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz sowie 

verstärkt, seit dem Jahr 2023, auch die neue "gemeinsame Agrarpolitik" (GAP) der europäischen Union zur 

Verfügung. Während die GAP vielen Natur- und Artenschützern nicht weit genug und vielen Landwirten zu 

weit geht, bietet sie dennoch die Chance mit den neuen Ökoregelungen und Förderprogrammen des 
Vertragsnaturschutzes etwas Positives für die regionale Biodiversität umzusetzen. Da die GAP erst im Jahr 

2023 nach den Ortsbereisungen in Kraft trat, konnten die neuen Fördermodule und die verschiedenen 

Ökoregelungen, wie z.B. die Bereitstellung von zusätzlichen Ackerbrachen oder Altgrasstreifen, die Anlage 

von Gehölzstreifen oder die prinzipielle Extensivierung des Grünlandes für den Austausch mit den 

Ortsgemeinden und Landwirten im Rahmen des Projektes bis auf wenige Ausnahmen noch nicht genutzt 

werden. Hier wird für die Umsetzungsphase noch viel zusätzliches Potential gesehen, so dass manche der 

vorgeschlagenen Maßnahmen z.B. die Anlage von Brachen, Pfostenreihen, Feldhecken oder die 

Gewässerrandstreifen, die nach der alten GAP nicht förderfähig waren nun durch die Anwendung der 

neuen Reform zusammen mit der Landwirtschaft umgesetzt können. 

 

8a - Nutzungsänderung von Wiesen 

Durch die klimatischen Bedingungen im hohen Westerwald in der Vergangenheit ist hier die traditionell 

gewachsene Grünlandbewirtschaftung meist noch stärker ausgeprägt, als in den niederen Lagen des 

Westerwaldes. Extensiv genutzte Grünlandflächen werden von den Landwirten oft durch die verschiedenen 

Vertragsnaturschutzförderprogramme (EULLa) in Zusammenarbeit mit der Biotopbetreuung der Landkreise 

bewirtschaftet. Bestehende Wiesennutzungen sowie vorhandene Beweidungsformen der ortseigenen 

Flächen sollen daher im Hinblick auf das Biodiversitätspotential überprüft werden. Ökologisch wertvolle 

Wiesen sollen hervorgehoben und wo möglich auf andere ökologisch nachteilig bewirtschaftete Flächen 

ausgeweitet werden. Bestehende EULLa Programmteile des Vertragsnaturschutzes im Grünland sollen dort, 

wo es die landwirtschaftlichen Strukturen zulassen, verstärkt in Anspruch genommen werden. Die 

Programmteile des Vertragsnaturschutzes "Mähwiesen und Weiden" und "Artenreiches Grünland" sowie 
die "umweltschonende Grünlandbewirtschaftung" sind hierfür geeignet. Vor allem auch das Zusatzmodul 

der "Einjährigen Brachen" des Programmteils "Artenreichen Grünland" bei dem 10% der Flächen für ein 

Jahr nicht bewirtschaftet werden, hat positive Auswirkungen auf die lokale Biodiversität. Die neue 

Ökoregelung Nr. 1d der Altgrasstreifen, die einen ähnlichen Effekt haben stand, wie bereits oben erwähnt 

zum Zeitpunkt der Ortsbereisungen noch nicht zur Verfügung, könnte aber zukünftig Lebensraum und 

Rückzugsort für viele Tiere und Pflanzen schaffen (Abb. 16).  
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8b - Nutzungsänderung von Weiden 

Ähnlich wie die Wiesen können auch Weiden bei nicht zu starkem Beweidungsdruck einen positiven 

Beitrag zur Biodiversität leisten. Auf dauerhaften Viehweiden und Pferdekoppeln könnten mobile 

Litzenzäunen durch permanente Holzpfostenzäune ausgetauscht werden (siehe Nr. 5b). Wenn es die 

Flächenverfügbarkeit der Tierhalter zulässt, sollte der Beweidungsdruck möglichst gering gehalten oder die 

Weiden durch Weideparzellierungen gestaffelt beweidet werden. Die temporäre Auszäunung von 

Brachflächen und Feuchtstellen innerhalb oder am Rand der Viehweiden können ebenfalls einen Beitrag zur 

Biodiversität leisten.  

 

8c - Nutzungsänderung von Ackerflächen 

Auf Ackerflächen könnten die Verbreiterung von Fahrspuren oder die Errichtung von großflächigeren 

Feldlerchenfenstern Offenlandarten wie der Feldlerche das Brüten und Aufziehen der Jungen ermöglicht 
werden. In Einzelfällen soll bei bereits umgewandelten Ackerflächen zu Grünland eine dauerhafte 

Grünlandnutzung überprüft werden. Wo es die landwirtschaftlichen Strukturen erlauben, können weitere 

Ackerflächen in Grünland über die EULLa Förderprogramme umgewandelt werden. 

  

Bei den Maßnahmenideen zur Nutzungsänderung von landwirtschaftlichen Flächen (8a - 8c), die im Laufe 

der Projektzeit bereits umgesetzt wurden, zeigte sich, dass es für die Annahme der Empfehlungen und eine 

Umstellung der Bewirtschaftung sehr effektiv war, wenn die Gespräche direkt mit den Landwirten und den 

Ortsgemeinden zusammen zu Stande kamen. Im Gegenzug dazu schien eine Übermittlung der Ideen für die 

meisten Ortsbürgermeister oder Gemeinderatsmitglieder auf Grund der Komplexität der möglichen 

Umsetzungen und vor allem der Nutzung möglicher Förderungen schwierig zu sein. 
 

 
Abb. 16: Extensive Nutzung einer artenreiche Westerwälder Heumähwiese. Foto | Marcel Weidenfeller  
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Nr. 9 - Fördermaßnahmen Artenschutzprojekt Wiesenknopf-Ameisenbläulinge 

Da der Westerwald u.a. eine Schwerpunktregion in dem Artenschutzprojekt der Wiesenknopf-

Ameisenbläulinge der Stiftung für Natur- und Umwelt in Mainz ist, soll versucht werden Synergien zwischen 

der Biodiversitätsstrategie der Verbandsgemeinde und dem Artenschutzprojekt der Mainzer Stiftung zu 
schaffen. Als europaweit geschützte Schmetterlingsarten durch die Anhanglisten II und IV der Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie kommt dem Westerwald für diese beiden Arten eine besondere Verantwortung zu. Die 

Besonderheit hierbei ist, dass beide Bläulinge zum Überleben nährstoffarme wechselfeuchte Wiesen oder 

Weiden benötigen, die nur sehr extensiv bewirtschaftet werden. Demnach soll auf Wiesenflächen mit 

Vorkommen des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) und guten Bedingungen für das 

Vorkommen der für die Schmetterlinge lebensnotwendigen Wiesenameisen (Myrmica rubra und Myrmica 

scabrinodis) eine Nutzungsänderung zu Gunsten der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge mit den Gemeinden 

und vor allem den Landwirten besprochen und umgesetzt werden. Auf die Fördermöglichkeiten des 

Artenschutzprojektes der Stiftung für Natur und Umwelt soll hingewiesen und ggf. der Kontakt zwischen 

den Landnutzern und der Stiftung vermittelt werden. Eine sehr frühe Pflege der Flächen bis Ende Mai und 
ein zweiter später Pflegetermin ab Mitte September kommt den Wachstumsbedingungen des Großen 

Wiesenknopfes und somit auch den Schmetterlingen zu Gute. Die Mahd und anschließende Entnahme des 

Mahd Gutes ist dem Mulchen vorzuziehen, doch auch die Beweidung oder die Kombination aus Heumahd 

und später Herbstbeweidung kommen als Nutzungsformen in Frage. Düngung und das Ausbringen von 

Pestiziden oder Pflanzenschutzmittel sowie der Verzicht auf das Abschleppen und Striegeln der 

Wiesenflächen sind Bedingungen für einen Fördermittelerhalt durch die Mainzer Stiftung (Abb. 17). 

 

 
Abb. 17: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling auf dem Blütenstand des Großen Wiesenknopfes. Foto | Philipp Schiefenhövel 
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Nr. 10 - Anlage von Rohbodenflächen und Sandarien  

Großflächigere offene vegetationsfreie Flächen sind im Westerwald meist auf Abbaubetriebe von 

Tongruben und Basaltsteinbrüchen beschränkt. In der offenen Landschaft wachsen solche 

Rohbodenflächen, die durch Bodenbearbeitung oder Bauarbeiten entstanden sind, durch den nach wie vor 
hohen Stickstoffeintrag aus der Luft, durch Samenflug oder die wieder hineinwachsende Vegetation 

innerhalb kurzer Zeit zu. Besonders selten findet man senkrechte Abbruchkanten oder Steilwände aus 

erdigem oder lehmigem Material. Diese vegetationsarmen Böden beherbergen aber sehr artenreiche, 

oftmals spezialisierte Tier- und Pflanzengemeinschaften. Oft sind es recht mobile Tierarten, wie 

bodenbewohnende Wildbienen und andere Insekten oder krautige Pionierpflanzen, die mit dem Wind 

verbreitet werden und somit schnell sogenannte Ruderalstandorte besiedeln können. Fast zwei Drittel der 

über 450 heimischen Wildbienenarten sind zur Anlage ihrer Brutröhren auf solche Flächen angewiesen.  

Durch das wiederholte Abschieben im 5-10 Jahresrhythmus von sonnenexponierten Böschungskanten 

oder die planmäßige Anlage von Erdaushubdeponien mit der Einarbeitung von Ton-Lehmgemischen und 

deren dauerhafte Aufrechthaltung sollen dynamische Lebensräume mit einem permanenten Angebot an 
flachen aber vor allem auch vertikalen Rohbodenflächen entstehen. Die Flächen sollten mindestens 50cm 

tief sein, da viele Arten zum Schutz vor grabenden Fressfeinden wie Fuchs, Dachs und Spechten ihre 

Brutröhren möglichst tief anlegen. Ebenso wichtig ist die Südexposition und die damit verbundene 

Sonneneinstrahlung der Böschung und die blütenreiche Umgebung der Brachfläche, die hoffentlich bald 

boden-bewohnende Furchenbienen, Grabwespen aber auch wärmeliebende Spinnen u.v.m. anlocken wird 

(Abb. 18). 

 

 
Abb. 18: Anlage einer Rohbodenfläche mit Steilwand, die bodenbewohnenden Hautflüglern, Wildbienen, Spinnen etc. als 

Lebensraum dient. Foto | Marcel Weidenfeller 
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Nr. 11 - Änderung der Pflege innerörtlicher Grünflächen:  

Die Gemeinden der Verbandsgemeinde investieren jedes Jahr viel Zeit und Kosten für die Pflege ihrer 

innerörtlichen Grünflächen. Um den Arbeitsaufwand gering zu halten, werden Rasenflächen vielfältigeren 

Staudenbeeten und Rabatten meist vorgezogen. Eine beliebte Alternative zu Rasenflächen sind seit einiger 
Zeit angelegte Blühflächen bzw. Bienenweiden. Um möglichst vielen heimischen Arten auf den 

innerörtlichen Grün- und Blühflächen einen Lebensraum zu schaffen, sollte bei der Anlage und Pflege 

folgendes beachtet werden: 

 

11a - Pflege von Rasenflächen 

Entgegen der weitläufigen Praxis die Rasenflächen einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen im Sommer 

zu mähen, sollte man den Rasen weniger häufig pflegen und zumindest ein Teil der Fläche länger wachsen 

lassen. Möglich ist auch, dass man die Randbereiche weiterhin kurz hält und größere Bereiche in Form von 

Kreisen oder Rechtecken stehen lässt. Es ist nicht notwendig, dass man die Pflege im Sommer gänzlich 

einstellt, aber die Verringerung der Mähtermine auf zwei bis drei Schnitte pro Saison lässt den 

aufkommenden Blütenpflanzen mehr Zeit um zur Blüte und anschließender Samenreife zu kommen. 
Wichtig ist das das Schnittgut aufgenommen und von der Fläche gebracht wird, um eine Förderung der 

konkurrenzstarken Gräser zu verhindern. Auf wüchsigen, feuchten Standorten oder in kühlen regenreichen 

Frühjahren, kann es sinnvoll sein aufkommende Gräser durch einen frühen Schnitt am Aussamen zu 

hindern, um im Restsommer Luft und Licht für die meist lichtkeimenden Blütenpflanzen zu schaffen. Nach 

einem solch frühen Schröpfschnitt sollte in der warmen Hauptvegetationsphase aber dann nicht mehr 

gemäht werden.  

 
11b - Anlage von Blühflächen und Bienenweiden 

Stehen größere Rasenflächen zur Verfügung kann man ergänzend zu den selten gemähten Teilflächen 

eine oder mehrere Blühflächen anlegen. Die beste Zeit hierzu ist im Spätsommer oder im zeitigen Frühjahr. 

Die Grasnarbe muss sorgfältig bis mindestens 10 cm Tiefe abgetragen werden. Wurzelreste und Steine 

sollten abgesammelt und die Fläche anschließend mit einem Rechen oder einer Harke geglättet und 

krümelig gezogen werden. Als Saatgut sollte man regional zertifiziertes Saatgut mit hohem Anteil 

mehrjähriger Arten verwenden, da sich die heimische Insektenwelt über lange Zeit an die heimischen Arten 
angepasst hat. Besonders die gefährdeten seltenen Arten leben bzw. ernähren sich oft nur von einer oder 

wenigen heimischen Pflanzenarten, die nicht durch andere nicht-einheimische Arten ersetzt werden 

können. Es muss aber nicht immer das teure gekaufte Saatgut sein. Selbst gesammelte Samen von 

blütenreichen Wiesen, Wegrändern  und Brachen aus der Umgebung sind ebenfalls besten für die Aussaat 

geeignet. Nach der flächigen Aussaat des Saatgutes, das man mit etwas Sand mischen sollte, um sich an die 

Mengenvorgaben der Hersteller halten zu können, muss das Saatgut angedrückt bzw. angewalzt werden. 

Eine Überdeckung mit Erde ist nicht notwendig, da die meisten Blütenpflanzen Lichtkeimer sind, die zwar 

engen Bodenkontakt (durch das Anwalzen) aber auch direktes Sonnenlicht zum Aufkeimen brauchen. In 

den ersten sechs Wochen sollten die Blühflächen kontinuierlich gewässert werden. Daher kann die Anlage 
im Spätsommer günstiger als im teils regenärmeren Frühjahr sein. In den ersten zwei Jahren reicht es aus, 

den Aufwuchs einmal im Frühjahr zu mähen und abzutragen. Sollten sich vermehrt unerwünschte 

einjährige Beikräuter und Gräser auf den Flächen etablieren sind zwei bis drei Schröpfschnitte mit dem 

Abtragen der Biomasse im Sommer notwendig. 
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11c - Rückbau und Aufwertung von Schotterflächen 

Rings um einige der Dorfgemeinschaftshäuser oder Feuerwehren wurden in der Vergangenheit sterile 

Steinschüttungen anstelle von Rabatten und Grünflächen angelegt. Diese lebensfeindlichen Flächen, über 

denen sich außerdem ein äußerst heißes und ungünstiges Mikroklima im Sommer bildet, sollten 

zurückgebaut oder zumindest durch das Hineinpflanzen von blütentragenden mediterranen Kräutern, wie 

Salbei, Lavendel, Rosmarin, Thymian oder Sträucher, wie Schmetterlingsflieder, aufgewertet werden 

(Abb. 19).   

 

 
Abb. 19: Anlage einer Blühfläche und veränderten Rasenpflege an der Grundschule in Niederahr. Foto | Kerstin Neis 
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Nr. 12 - direkte Artenschutzmaßnahmen 

Die effektivsten Biodiversitätsmaßnahmen sind solche, die ganze Lebensräume erhalten oder neu 

gestalten, da diese die gesamte Artengemeinschaft fördern. Der planerische, gestalterische sowie 

finanzielle Aufwand solcher Maßnahmen ist meist sehr hoch. Doch auch kleinere, direkte 
Artenschutzmaßnahmen zur Förderung einzelner oder weniger ausgewählter Arten können einen 

entscheidenden Beitrag zur Biodiversität leisten. Neben der folgenden Auswahl an direkten 

Artenschutzmaßnahmen sind in dieser Kategorie etliche weitere Aktionen möglich. 

 

12a - Installation von Schutz- und Nistkästen 

Beim Kauf von Nistkästen sollte man auf hochwertige Produkte achten, die von etablierten Herstellern, 

stammen, denn die Grundmaße, die Einflugslöcher, die verwendeten Materialien etc. sollten bestmöglich 

auf die Ansprüche der jeweiligen Arten abgestimmt sein. Ein ritzenreicher und damit zugiger 

Fledermauskasten, ein mit giftigem Acryllack angestrichener oder ein aus Sperrholz gebauter 

Meisenkasten, der sich beim ersten Regen verzieht, wird seinen Zweck nicht erfüllen. Möchte man die 

Schutz- oder Nistkästen selber bauen sollte man unbehandeltes Massivholz verwenden und mit einer 
"umweltfreundlichen Farbe", Ölen oder Hartwachs streichen, die auch für Kinderspielzeug zugelassen sind. 

Umfangreiche artgerechte Bauanleitungen findet man z.B. im Buch "Nisthilfen für Vögel und andere 

heimische Tiere" von Klaus Richarz und Martin Hormann. Ebenso wichtig wie die Hochwertigkeit der 

Nistkästen ist die richtige Aufhängung und Installation der Kästen. Bei Nistkästen von Mauersegler, 

Mehlschwalbe und Haussperling, die an Hausfassaden aufgehangen werden, spielt die Ausrichtung zur 

Himmelsrichtung nur eine untergeordnete Rolle. Günstig sind Dachvorsprünge, die einen gewissen Regen- 

und Sonnenschutz bieten. Beim Mauersegler ist ein möglichst hoher Standort mit freien Anflug wichtig, was 

hinsichtlich des Anflugs auch für die Kunstnester von Mehlschwalben gilt, die vor allem direkt unter den 

Dachvorsprung und nicht auf der freien Fassade installiert werden sollten. Besonders erfolgreich ist die 

Anbringung von Kunstnester für Mehlschwalben dort, wo bereits viele der koloniebildenden Vögel 
vorkommen. Dies sieht anders bei Meisenkästen in Hof und Garten aus. Hier geben die 

Nahrungsverfügbarkeit und der Strukturreichtum des Gartens vor, wie viele Nistkästen von Blau- und 

Kohlmeisen besetzt werden ohne, dass sich die Meisen gegenseitig verjagen. Am Dorfrand oder in der mit 

Hecken und beerentragenden Gehölzen besetzen Feldflur kann es Sinn machen eine größerer Zahl an 

Nistkästen für den Feldsperling aufzuhängen, da dieser ebenfalls wie die Schwalben gerne in Gemeinschaft 

brütet. Wichtig bei allen Vogelnistkästen ist die mögliche Unzugängigkeit für Hauskatze, Steinmarder, 

Waschbär und Co, so dass sich der Stamm von hochstämmigen Bäumen bewährt hat. Bei allen 

Vogelnistkästen ist die  jährliche Säuberung der Kästen im Herbst sinnvoll um Kot- und Nistmaterial und 

damit die Wohnstube von Parasiten zu entfernen. Bei den Nistkästen von Mauersegler und Schwalben ist 

dies nicht zwingend erforderlich, da sie nur wenig Nistmaterial eintragen. 
 

12b - Fledermausschutz 

Mit wenigen Ausnahmen sind fast alle Bestände heimischer Fledermausarten rückläufig. Neben der 

Verknappung flugfähiger Insekten als Nahrung spielen hier vor allem Lebensraumveränderungen im Wald 

aber auch der landwirtschaftlich genutzten Offenlandfläche eine entscheidende Rolle. Die Arten die im 

Siedlungsraum leben haben unter dem Verschwinden historischer Dorfstrukturen, wie alte Häuser, Kirchen 

und dem Verschluss von Nischen bei Renovierungs- oder energetischen Verbesserungsmaßnahmen zu 

kämpfen. Durch die Anbringung von Fledermauskästen unterschiedlichster Art kann dem Schwund der 

Versteckmöglichkeiten für Fledermäuse Abhilfe geschaffen werden. Besonders geeignet sind Flachkästen 

angebracht unter Dachvorsprüngen. Diese Flachkästen müssen nicht gereinigt werden und der 

herunterfallende Kot kann die Nutzung durch Fledermäuse belegen, die dann mit Hilfe einer Taschenlampe 
von unten im Kasten auch mal beobachtet werden können. 
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12c - Hackschnitzel-, Mulchhaufen bzw. Wurzelstöcke für Nashorn-, Rosen-, Hirschkäfer und CO: 

Ein traditioneller Totholzhaufen aus aufgeschichteten Wurzelstöcken, Stämmen und Astmaterial als 

Naturschutzmaßnahme ist vermutlich vielen bekannt. Doch wie sieht es mit Haufen aus Totholz für 

spezielle Käferarten, wie Nashorn- und Rosenkäfer aus? Die Larven dieser Käferarten brauchen den Detritus 

bzw. Mulm - also das letzte Zersetzungsprodukt des Holzes - als Nahrung und vor allem Puppenwiege für 

ihre Entwicklung zum erwachsenen Käfer. Deshalb sollten Totholzhaufen zur Förderung von Nashorn- und 

Rosenkäfer aus bereits stark zerkleinerten Hackschnitzeln oder Mulchmaterial bestehen und an einem 

halbschattigen eher luftfeuchten Standort liegen. Außerdem sollte nicht zu viel Nadelholz verarbeitet sein, 

da dies einen zu niedrigen pH-Wert aufweist. Entscheidend bei der Anlage solcher Mulchhaufen ist es, 

diese nicht mehr umzuschichten oder abzutragen, da die Larven des Nashornkäfers meist drei Jahre für ihre 
Entwicklung zum erwachsenen Käfer benötigen. Schneller ist hier der Rosenkäfer, der seine Entwicklung 

nach einem oder spätestens im zweiten Jahr abgeschlossen hat und dessen Larven schon mal beim 

Umgraben von Balkonkästen oder Gartenbeete in die Hand gefallen können.  

 

12d - Ringelnattereiablagehaufen: 

Ringelnattern legen ihre pergamentartigen Eier am liebsten in sonnenexponierte Haufen aus 

aufgeschichteten Holz- und Pflanzenmaterial, wie Kompost-, Misthaufen oder Heumieten ab. Sie nutzen 

dabei die Verrottungswärme des Materials um ihre Jungschlangen in den Eihüllen zur Entwicklung zu 

bringen. Ein solch künstlich angelegter Eiablagehaufen sollte möglichst 3 x 3m groß und 2m hoch sein. Die 

Basis bieten Wurzelstöcke und dicke Holzabschnitte. Darüber schichtet man abwechselnd Astmaterial, 

Heuschnitt und Pferdeäpfel. Ringelnattern sind eng an feuchtgeprägte Lebensräume, wie Feuchtwiesen, 

Stillgewässer aber auch Gartenteiche gebunden, da sie vor allem als Jungschlangen im Wasser nach 
Amphibienlarven jagen. Später folgen sie als erwachsene Tier den Amphibien in deren Landlebensräumen. 

Durch die Wasserbindung sollten die Eiablagehaufen in Gewässernähe und sonnigen Standorten angelegt 

werden. 

 

12e - Igelburg: 

Die beste Schutzmaßnahme für Igel, Blindschleiche und etliche Insekten und deren Larven ist ein großer 

Blätter- und Reisighaufen, der regelmäßig mit neuem Material bestückt wird und sich ansonsten in einer 

ruhigen halbschattigen Ecke des Gartens befindet. Da sich hier meist nicht prüfen lässt, wer das Versteck 

tatsächlich nutzt, kann ein Igelhaus Abhilfe schaffen. Ausgerüstet im Innern mit einer 

Infrarotüberwachungskamera kann jeder Nutzer dieses Versteckes dokumentiert werden. Die Grundfläche 

des aus unbehandeltem Holz zusammengebauten Igelhauses sollte 50 x 50 cm betragen und die Wände 
eine Höhe von mindestens 30 cm aufweisen, um genügend Platz im Innern für die Kamera zu haben. Die 

Bodenplatte sollte direkt auf dem Erdreich aufliegen und hinter dem 10 x 10 cm großen Eingangsloch sollte 

im Abstand von 15cm ein Querbrett im Innern des Hauses als Erschwernis zur Nutzung des Steinmarders 

installiert werden. Die etwas größere Dachplatte (60 x 60 cm) sollte mit Dachpappe ummantelt werden und 

sich für die Kontrolle der Kamera öffnen bzw. anheben lassen. Das Innere füllt man bis zur Hälfte mit 

trockenem Stroh aus. Dieses Igelhaus überdeckt man bis zur Hälfte mit Reisig und Blättern, so dass sich die 

Dachplatte noch öffnen lässt und das Eingangsloch nicht verdeckt wird und positioniert es ähnlich wie den 

Reisighaufen in einer ruhigen im Idealfall offen zugängigen Stelle im Garten. 
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12f - Trockenmauer für Eidechsen: 

Sollen Trockenmauer von Eidechsen angenommen werden, muss eine Verbindung zu geeigneten 

Lebensräumen von Zaun-, Mauer- oder Bergeidechse gegeben sein, so dass die Tiere in das neue Habitat 

einwandern können. Ideal ist es für die Zauneidechse wenn der Kopf der Trockenmauern von einzelnen 

Sträuchern etwas beschattet wird und sich Gräser, Brombeersträucher oder Astschnittreste auf dem 

Mauerkopf und vor der Mauer befinden. Für das Vorkommen der Bergeidechse sind sonnenbeschienen 

strukturreiche Waldränder in der näheren Umgebung entscheidend. Die Mauereidechse ist die 

wärmeliebenste der drei Arten und kommt daher vorwiegend an Felskuppen, in den Trockenhängen und 

Weinbergslagen des Lahn- und Rheintals im südlichen Westerwald vor. Die angelegte Trockenmauer sollte 

mindestens 80 cm hoch und 60 cm tief sein. Durch die Verwendung von unterschiedlich großen Steinen bis 
hin zu feinem Schotter und Erdmaterial lassen sich ausreichend vor allem horizontale Spalten und 

Hohlräume in der Mauer gestalten. Ideal ist die Anlage an einer südexponierten Böschung oder Hanglage 

und die damit elementare Anbindung ans Erdreich der Mauer. Durch die Anpflanzung von wärmeliebenden 

heimischen Blütenpflanzen, Kräutern und Fetthennenarten, wie Wilde Möhre, Königskerze, Feld-Thymian, 

Salbei, Fette Henne oder Mauerpfeffer lassen sich Insekten als Nahrung der Eidechsen anlocken (Abb. 20).  

 

12g- Insektenpolder: 

An geeigneter sonniger Stelle mit einer gewissen Blütenstruktur kann man einen Insektenpolder anlegen, 

der durchaus ein Volumen von einem Kubikmeter haben könnte. Stämme, die an den Stirnseiten angebohrt 

werden (möglichst nicht nur Fichte), Strauchäste (z.B. gerne Holunder) sind zusammen zu stapeln, ähnlich 

einem kleinen Holzpolder. Insekten werden die gebohrten Löcher und das Mark der Sträucher zur 

Nistplatzanlage nutzen. Unter dem Polder können wieder andere Insektenarten leben. Standorte mit 
hohem Rohbodenanteil bieten gute Bedingungen für grabende Insektenarten und können durch zusätzliche 

Anschüttungen von Erdsandgemischen aufgewertet werden.  

 

 
Abb. 20: Sonnenexponierte Trockenmauer als Lebensraum für Zauneidechse und CO. Foto | Marcel Weidenfeller 
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Nr. 13 - Anpassung der Pflege von Wegeseitenstreifen / Wegebanketten  

Wirtschafts- und Wiesenwege nehmen in unserer Kulturlandschaft einen nicht unerheblichen 

Flächenanteil ein und überziehen, wie ein Netz den Westerwald. Entlang der Wege bilden sich 

Wegrandstreifen und Wegbanketten, die je nach Pflege und angrenzender Nutzung bzw. 
Nährstoffverfügbarkeit mehr oder weniger blütenreiche Altgras- bzw. Ackerrandstreifen entwickeln. Die 

Mehrheit der Wegparzellen befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinden und Städte, die für die Pflege der  

Wegrandstreifen zuständig sind. Viele Wegrandstreifen werden oft schon ab Anfang Mai bis zum Ende der 

Vegetationsphase aus Ordnungsgründen mehrmals gemulcht. Auf angrenzenden landwirtschaftlichen 

Flächen sorgen die Randstreifen teils zu unerwünschten Sameneintrag und bieten Giftpflanzen, wie dem 

Jakobskreuzkraut, Ausbreitungsmöglichkeiten in die Nutzflächen hinein. Wegrandstreifen sind bei 

angepasster und reduzierter Pflege aber wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Blütenpflanzen und 

Ackerwildkräuter sowie Nahrungsquelle und Rückzugsort für Insekten, Vögel und Kleinsäuger. Aus rein 

ökologischer Sicht wäre es in den meisten Fällen am besten, Wegrandstreifen, wie Heuwiesen zu 

bearbeiten. Das heißt Wegränder auf trockenen eher mageren Standorten nur einmal im Spätsommer ab 
Mitte September und auf feuchten nährstoffreichen Standorten höchstens zwei Mal pro Sommer zu Mähen 

und das Mähgut abzutransportieren. 

Da diese Änderung der Pflege nicht der gewohnten Vorgehensweise entspricht, sollte die Veränderung 

der Pflege aus Sicht der Masgeik-Stiftung mit Augenmaß geschehen. Ruheplätze und Bänke oder Bildstöcke 

könnten auf kleiner Fläche weiter gepflegt werden. Auch stark frequentierte Wege z.B. zur ortseigenen 

Grillhütte oder unbefestigte Wiesenwege sollten für die Akzeptanz der Änderung weiter gepflegt werden. 

Bei den Wiesenwegen bietet es sich an einen schmalen Fußpfad von max. 1,5m in der Mitte frei zu halten 

und auf der anderen Hälfte der Wegparzelle die Pflege zu reduzieren. Diese Fälle sollten zukünftig 

allerdings die Ausnahme und nicht die Regel sein. An befestigten Wegrändern sollten die Gemeinden die 

Vegetation wachsen lassen und wirklich nur die Wege ab Anfang Juni gepflegt werden, an denen sich das 
giftige Jakobskreuzkraut in dominanten Beständen zeigt. Vor allem eine Aufnahme des Materials durch 

entsprechendes Gerät könnte zu einer erheblichen ökologischen Verbesserung der Randstreifen führen, die 

sich durch die Mulchauflage oft zu artenarmen Grasbeständen entwickeln. Eine Umstellung von Mulchen 

auf Mähen würde außerdem die Todesrate bei Insekten und anderen Randstreifenbewohnern reduzieren. 

Bleibt die Vegetation sogar über den Winter stehen, können Insekten die Stängel und abgestorbenen 

Stauden der Randstreifen zur Überwinterung nutzen (Abb. 21). 

 

 
Abb. 21: Blütenreicher Wegrand eines ungemulchten Wirtschaftsweges Foto | Marcel Weidenfeller 
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Nr. 14 - naturschutzfachliche Empfehlungen für Siedlungs- und 
Gewerbegebietserweiterungen des Flächennutzungsplans der VG Wallmerod 

Die naturschutzfachliche Begutachtung der Flächen für die Siedlungs- und Gewerbegebietserweiterungen 

im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans war nicht Bestandteil dieses Projektes. Hier muss 

auf die separaten Arten- und Naturschutzbeiträge der Bebauungspläne verwiesen werden. Dennoch 

wurden den Gemeinden geraten nach Alternativstandorten für die Standortwahl der Siedlungs- oder 

Gewerbegebietsflächen zu suchen, wenn Natura2000-Schutzflächen oder andere Schutzgebiete bzw. 

bestehende Ausgleichsflächen überplant werden sollten. Bei Planungen in Schutzgebieten ist eine 

gesonderte Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, die die Belange des betroffenen Schutzgebietes 
(z.B. Natura 2000, §30 etc.) überprüft. Sollten dennoch Ausgleichsflächen oder Schutzgebiete von der 

Überplanung mit Siedlungs- und Gewerbegebieten betroffen bleiben, sind die Kompensationsmaßnahmen 

für diese Eingriffe entsprechend anzupassen bzw. in größeren Umfang durchzuführen als das ggf. auf 

alternativen Standorten der Fall ist. Der Aufwand und die Kosten für alternative Standorte außerhalb der 

kritischen Flächen werden also deutlich geringer ausfallen und sind daher aus rein monetären Gründen 

vorzuziehen. 

 

Zukünftige Siedlungs- und Gewerbegebietserweiterungen sollten so geplant werden, dass auch Belange 

zur Biodiversität darin stärker berücksichtigt werden. Deshalb werden im Rahmen dieser Strategie folgende 

Empfehlungen zur Aufnahme in die Textfestsetzungen der Satzungen der Bebauungspläne für die 
Erweiterungsflächen den Ortsgemeinden vorgeschlagen: 

 Empfehlung zur Pflanzung von heimischen Bäumen / Sträuchern mit ökologischem Nutzen 

(z.B. Bienen- und Insektenweiden, beerentragende Vogelgehölze - siehe Tabelle 2) 

 Empfehlungen für ökologische naturnahe Gartengestaltung 

(z.B. Wiesen- anstelle von Rasenflächen, Staudenrabatten, Trockenmauern, Gartenteich etc.) 

 Empfehlungen zur Wasserrückhaltung / Zisternenbau  

 Errichtung von Gartenpools mit gechlortem Wasser sollte vermieden werden, stattdessen sollte 

eine Empfehlung zur Anlage von Garten- / Schwimmteiche aufgenommen werden  

 Empfehlung zur Reduktion der Versieglungsfläche. Neben der Baufläche sollte auf der restlichen 

Grundstücksfläche eine Versieglung durch Pflaster, Teerdecke, Gartenpools etc. von max. 10 % 

zulässig sein. Eine Begrenzung der Versieglungsfläche kann auch durch die Herabsetzung der 

Grundflächenzahl (GFZ) auf z.B. 0,3 erreicht werden. Ebenso können Überschreitungsmöglichkeiten 

nach § 19 Abs. 4 BauNVO der Versieglung eingeschränkt werden. Für die Versieglung von 
Einfahrten etc. kann versickerungsfähiges Pflaster vorgeschrieben werden. 

 die Anlage von Schotterflächen mit entsprechender Folie zum Schutz vor aufkommenden 

"Unkräutern" aber auch Schotterflächen ohne entsprechende Folie sollte nicht gestattet sein 
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5. Öffentlichkeitsarbeit zur Biodiversität 

Eine große Bedeutung bei der Erstellung der Biodiversitätsstrategie kam der Kommunikation und der 

Beteiligung der Öffentlichkeit zu. Es sollte die Bereitschaft zur eigenständigen Beteiligung in der 

Bevölkerung geweckt werden. Außerdem sind die Wirkung und Ausrichtungen einiger Maßnahmen für die 
Tier- und Pflanzenwelt auf den ersten Blick nicht immer direkt ersichtlich, so dass eine umfänglichere 

Erläuterung dieser Maßnahmen notwendig erschien.  

 

Einheitliche Beschilderung umgesetzter Maßnahmen 

Bei der Umsetzung einiger Maßnahmen, wie beispielsweise der Heckenpflege, der Freistellung der 

Feuchtbrachen, der Renaturierung von Kleinstgewässern oder der Anlage von Rohbodenflächen könnte der 

Anschein erweckt werden, die Maßnahmen würden der Natur eher schaden, anstatt die dort lebenden 

Tiere und Pflanzen zu fördern. Tatsächlich stellen diese Maßnahmen kurzfristig zunächst einen gewissen 

Eingriff dar, der aber mittelfristig den Zweck hat, die Lebensbedingungen für die an den jeweiligen Standort 

angepassten Tier- und Pflanzenarten zu verbessern, wie dies in den Erläuterungen zu den einzelnen 

Maßnahmen aufgeführt ist (siehe Kapitel 3). Um diese Informationen draußen vor Ort dem Spaziergänger 
zu der jeweiligen Maßnahme zugängig zu machen, wurden die meisten Umsetzungen unmittelbar nach der 

Fertigstellung mit einem einheitlichen Infoschild versehen. Neben dem Titel und einer kurzen Erläuterung 

der Maßnahme besteht die Möglichkeit mit Hilfe des abgedruckten QR-Codes sich ausführliche 

Informationen über die Maßnahme und die Biodiversitätsstrategie auf der Homepage der 

Verbandsgemeinde zu beschaffen. Durch die Gleichheit der Schilder wurde ein Wiedererkennungswert der 

Maßnahmen innerhalb der Verbandsgemeinde und des gesamten Projektes geschaffen (Abb. 22).  

 

  
Abb. 22: Beispiele eines Infoschildes und einer bereits umgesetzten Maßnahme. Gestaltung der Schilder durch 

Klimaschutzmanagerin Lina Braun. Foto | Philipp Schiefenhövel 

 

Veröffentlichungsreihe "Naturschutztipp des Monats" im Amtsblatt und örtlicher Presse 

Neben der Beschilderung der draußen realisierten Umsetzungen wurden alle Maßnahmen einzeln im 

Rahmen einer Veröffentlichungsreihe im Amtsblatt der Verbandsgemeinde unter der Rubrik "Klimaschutz 

im Alltag" detailliert vorgestellt. Dieser im Laufe des Jahres 2023 einmal monatlich veröffentlichte 

"Naturschutztipp des Monats" erschien ebenso in der Westerwälder Zeitung und teils auch in der Rhein-

Lahn Zeitung, so dass die Umsetzungstipps für jedermann über die Verbandsgemeinde hinaus publik 

gemacht wurden. Außerdem bot die Artikelreihe den beteiligten Ortsgemeinden die Möglichkeit über ihr 
Engagement und die Umsetzung der jeweiligen Maßnahme zu berichten.  
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Durch die Abrufmöglichkeit über die Homepage der Verbandsgemeinde und der Masgeik-Stiftung werden 

die Informationen dauerhaft abrufbar und verfügbar bleiben und bieten somit eine gewisse Anleitung zu 

richtigen Umsetzung der Maßnahmen (Tab. 3). 

 

Tabelle 3: Artikelübersicht der Veröffentlichungsreihe "Naturschutztipp des Monats" 

Monat Titel - Naturschutztipp Akteur / Beispiel 

Januar Freistellung von Feuchtbrachen OG Elbingen 

Februar Streuobstwiesenpflege, Neuanlage von Streuobst OG Bilkheim 

März direkte Artenschutzmaßnahmen: Nistkasten für 

Haus- und Feldsperling, Mauersegler,  
Mehlschwalbe und Fledermäuse 

OG Kuhnhöfen 

April Anlage von Rohbodenflächen und Sandarien OG Hahn 

Mai Pflege von Wegrandstreifen und Wegbanketten OG Arnshöfen  

Juni Pflege innerörtlicher Grün- und Blühflächen Grundschulen VG / OG Berod 

Juli Nutzungsänderungen von Wiesen, Weiden und 

Ackerflächen 

OG Niederahr / OG Molsberg 

OG Zehnhausen  

August Förderung des Hellen und Dunklen Wiesenknopf- 

Ameisenbläulings 

Verbandsgemeindewerke VG  

September Anlage und Pflege von Brachen, Pfostenreihen 

und Feldhecken 

 

Oktober partielles auf Stock setzen von Feldhecken zur 

Revitalisierung der Hecken 

 

November Reaktivierung und Neuanlage von  
Kleinstwasserflächen 

OG Meudt  / OG Obererbach 

Dezember Versiegelung verringern, Empfehlungen für 
Bebauungspläne des Flächennutzungsplans 

VG Wallmerod 

 

Biodiversitätspreis der VG Wallmerod 

Da die Ortsgemeinden sowie die Bevölkerung sich freiwillig und in den allermeisten Fällen auf eigene 

Kosten an der Biodiversitätsstrategie beteiligen, möchte die Verbandsgemeinde mit der Vergabe des 

Biodiversitätspreises die Ortsgemeinden zusätzlich motivieren, die eine oder andere Maßnahme 

umzusetzen. Auch Privatleute können sich an dem freundschaftlichen Wettbewerb beteiligen und eine 

umgesetzte Maßnahme über ihre Heimatgemeinde einreichen. Für die Verleihung des Biodiversitätspreises 

hat die Verbandsgemeinde im Laufe der Projektzeit Richtlinien erlassen, die den Ablauf des Wettbewerbes 

regeln: Der Preis soll ab dem Jahr 2024 für drei Jahre vergeben und evaluiert werden. Die Projekte sind 

schriftlich über das Antragsformular durch die Ortsgemeinden jeweils bis zum 31. Januar des Folgejahres 

einzureichen. Das Gesamtpreisgeld von 1.000 € soll an die siegreichen Gemeinden aufgeteilt werden (1. 

Platz: 500 €, 2; Platz: 300 €, 3; Platz: 200 €); Die eingereichten Projekte werden von dem "Expertenteam" 
(Lina Braun, Klimaschutzmanagerin der VG Wallmerod und Philipp Schiefenhövel, Naturschutzreferent der 

Masgeik-Stiftung) Anhand von fünf definierten Kriterien bewertet und als Empfehlung an den Ausschuss für 

Dorfentwicklung, Demographie, Jugend und Soziales gereicht. Innerhalb des Ausschusses werden die drei 

Sieger in nicht öffentlicher Sitzung endgültig bestimmt. Folgende Kriterien sollen für die Bewertung der 

Maßnahmen herangezogen werden, so dass maximal 25 Punkte erreicht werden können (Tab. 4): 
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 Tabelle 4: Kriterien zur Bewertung des Biodiversitätspreises 

Nr. Kriterium Erläuterung 

1 Verbesserung der Artenvielfalt 

(0-5 Punkte) 

Wird der Lebensraum für verschiedene Arten  

verbessert oder profitieren nur wenige Arten? 

2 Innovationscharakter  

(0-5 Punkte)  

 

Beinhaltet die Maßnahme neue Ideen und Ansätze 

oder werden bekannte bzw. erprobte Aspekte  

übernommen? 

3 Akteursbeteiligung  

(0-5 Punkte)  

 

Wurde die Maßnahme in einem größeren Team  

(Bürger, Ortsgemeinde, Schulklasse <) realisiert oder  
nur von wenigen Person durchgeführt? 

4 Begleitende Öffentlichkeitsarbeit  

(0-5 Punkte)  
 

Gibt es zu der Maßnahme Infomaterial  

(Flyer, Website etc.), Presseberichte im Mitteilungsblatt 
oder der Regionalzeitung? 

5 Übertragbarkeit auf andere 
Gemeinden / Nachahmbarkeit  

(0-5 Punkte)  

Ist die Maßnahme auf weitere Gemeinden übertragbar 
und gibt es dazu eine Anleitung? 

 

Aktionstag zur Biodiversität 

Während der Projektlaufzeit entstand in der Ortsgemeinde Weroth die Idee einen Teil der 

vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen eines gemeinschaftlichen Aktionstages umzusetzen. Hierdurch 

könnte über die Gemeinderatssitzungen und die internen Abstimmungsgespräche hinaus die 

Dorfbevölkerung in die Bemühungen für mehr Artenvielfalt vor Ort einbezogen und deren Interesse daran 

geweckt werden. Diese innovative Idee soll hier aufgenommen und ein einheitlicher Aktionstag zur 

Biodiversität innerhalb der gesamten Verbandsgemeinde vorgeschlagen werden. Ähnlich der kreisweiten 

"Aktion saubere Landschaft", bei der am jeweils ersten Samstag im April seit vielen Jahren der Unrat und 

Müll in vielen Westerwälder Ortsgemeinden gesammelt wird, könnte mit dem "Aktionstag zur 

Biodiversität" ein für die Verbandsgemeinde Wallmerod einheitlicher Umwelttag ins Leben gerufen 
werden. An diesem Tag könnten Bürger gemeinschaftlich eines kleines Projekt im Sinne der Biodiversität 

und Artenvielfalt realisieren. Da viele der zuvor beschriebenen Arbeiten, wie die Freistellung der 

Feuchtbrachen oder die Heckenpflege nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§39 Abs. 5 BNatSchG) nur in 

der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar zulässig sind und weitere Arbeiten, wie die Pflege von Blühstreifen 

und Brachen oder der Winterrückschnitt von Streuobstbäumen im Winterhalbjahr sinnvoll sind, wird der 

erste Samstag im November als einheitlicher Aktionstag vorgeschlagen. So könnten in der dörflichen 

Gemeinschaft neue Rohbodenflächen errichtet, Blühstreifen und Brachflächen vom Aufwuchs befreit 

werden. In der Streuobstpflege geschnittenen Misteln könnten für die Weihnachtszeit genutzt werden. Das 

Astmaterial von möglichen Heckenpflegeaktionen oder Entbuschungsmaßnahmen von Feuchtbrachen 

könnte ggf. für die Martinsfeuer in den Ortsgemeinden Verwendung finden. Diverse Kleinprojekte, wie der 
Bau von Nistkästen, Insektenhotels oder Ringelnatterhaufen könnten umgesetzt werden. Durch die 

Einbindung der Dorfbevölkerung und das gemeinschaftliche Arbeiten für die gute Sache könnte im Rahmen 

eines einzelnen Aktionstages viel erreicht werden.  

 

Umweltpädagogik zur Biodiversität an den Schulen 

Neben der direkten Aufnahme der Schulgebäude und der Schulhöfe in die Maßnahmenumsetzung der 

Biodiversitätsstrategie wurde zusammen mit den Schulleitungen und einigen Lehrern ein 

umweltpädagogisches Konzept zum Thema "Artenvielfalt" im Laufe des Projektzeitraumes umgesetzt: 
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Freilandexkursionen zum Internationalen Tag der Artenvielfalt am 22. Mai 2023 

Am Montag den 22. Mai 2023 fand der jährlich stattfindende Internationale Tag der Artenvielfalt statt. Im 

zeitlichen Umfeld dieses Termins wurden jeweils einer oder zwei Klassen der sieben Schulen der 

Verbandsgemeinde die Durchführung einer Freilandexkursion rund um das Thema Artenvielfalt angeboten. 

Innerhalb verschiedener Lebensräume im Umfeld der Schulen sollten die Schüler die Artenvielfalt vor der 

eigenen Haustüre erleben und mehr zu den Zusammenhängen innerhalb der Ökosysteme und des 

Artenrückgangs erfahren. Im Anschluss an die Exkursion sollten die Schüler einen Erfahrungsbericht 

schreiben oder ein Bild malen, um die Erfahrungen zum Thema Revue passieren zu lassen (Abb. 23). 

Folgende Exkursionen wurden hierzu angeboten und durchgeführt (Tabelle 5): 

 

Tabelle 5: Freilandexkursionen an den Schulen der Verbandsgemeinde zum "Internationalen Tag der Artenvielfalt" am 

22.05.2023 

Datum Schule Thema der Freilandexkursion Exkursionsleitung 

17.05. Realschule Plus in Salz Fledermäuse erleben 

(ausgefallen) 

Philipp Schiefenhövel, Masgeik-

Stiftung 

22.05. Astrid-Lindgren Grundschule in Herschbach Artenvielfalt der Wälder Michaela Teusch, 

Waldpädagogin 

22.05. Adolf-Reichwein Grundschule in Meudt Was lebt in der Wiese?  

(ausgefallen) 

Lina Braun, 

VG Wallmerod 

22.05. Erich-Kästner Grundschule in Hundsangen Artenvielfalt im Bach 

entdecken 

Philipp Schiefenhövel, Masgeik-

Stiftung 

23.05. Grundschule Am Eichberg in Wallmerod Lebensraum Tümpel erleben Philipp Schiefenhövel, Masgeik-

Stiftung 

23.05. Ahrbach-Grundschule in Niederahr Artenvielfalt in Wald und Flur Lina Braun, 

VG Wallmerod 

24.05. Linden Grundschule in Weroth Vielfalt der Schmetterlinge  Philipp Schiefenhövel, Masgeik-

Stiftung 

 

 
Abb. 23: Bild zur Freilandexkursion "Artenvielfalt im Bach entdecken" von Amelie, 8 Jahre aus Hundsangen 
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Hummel-Bummel-Projekt: Ein Erfassungsprojekt zur Biodiversität in den Schulen 

Innerörtliche Grünflächen, zu denen auch die Grünflächen der Schulhöfe gerechnet werden können, 

liegen oft exponiert und im öffentlichen Fokus der Bevölkerung. Oft werden die hier vorhandenen 

Rasenflächen wöchentlich bzw. mehrmals pro Jahr gemäht. Prinzipiell ist diese regelmäßige Pflege mit der 

verbundenen Entnahme des Mähgutes für die Artenvielfalt gar nicht so schlimm. Lediglich die häufigen und 

in kurzer Zeitabfolge durchgeführten Mahddurchgänge verhindern, dass sich abgesehen von einigen 

wenigen schnellwachsenden Blütenpflanzen, wie Gänseblümchen (Bellis perennis) und Weißklee (Trifolium 

repens) keine größere Anzahl an Blütenpflanzen auf diesen Flächen einstellt. Durch die Änderung der 

Schnittzeitpunkte und einer Verringerung der Mahddurchgänge oder gar durch die Anlage einer Blühfläche 

auf einen Teil dieser Flächen lässt sich die Artenvielfalt mit verhältnismäßig geringem Aufwand erhöhen 
(siehe Kapitel 3: Änderung der Pflege von innerörtlichen Grünflächen). Genau dies wurde auf den 

Grünflächen der sieben verbandsgemeindeinternen Schulen versucht, in dem ein Teil der Schulhoffläche in 

der Zeit zwischen den Oster- und den Sommerferien vom Gebäudemanagement der Verbandsgemeinde 

nicht mehr gemäht wurde. In einer anderen Schulhofecke wurde außerdem jeweils eine Blühfläche durch 

das Gebäudemanagement in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde 

angelegt. Für die Aussaat der Flächen sollten die beteiligten Schulklassen selbst überständige Samen in der 

Umgebung sammeln und führten die Vorbereitung der Saatfläche (Entfernung von Wurzeln und Steinen, 

Rechen und Glätten) eigenständig durch. Die zuvor gesammelten Samen und das hinzugekaufte regionale 

Saatgut wurden ebenfalls von den Schülern und ihren Lehrern ausgebracht und angewalzt.  

 
Um die Effekte der veränderten Schulhofflächen auf die Tier- und Pflanzenwelt zu dokumentieren und 

den Schülern ein Bewusstsein für diese Maßnahmen und das Biodiversitätskonzept zu geben, wurde das 

Hummel-Bummel-Projekt gestartet und den Schülern und Lehrern während des gemeinsamen 

Aussaattermins durch den Naturschutzreferent der Masgeik-Stiftung erläutert. Ausgerüstet mit einem 

1x1m großen Erfassungsrahmen, der in neun Quadrate unterteilt ist, sollten die Schüler in der Zeit von April 

bis Juli einmal monatlich die Anzahl der im Rahmen vorhandenen Blüten bzw. die verschiedenen 

Pflanzenarten sowie die zu beobachteten Tiere auf den drei unterschiedlich bearbeiteten Schulhofflächen 

(regelmäßig gemähter Rasen, ungemähter Rasen, Blühfläche) zählen und dokumentieren. Auf diese Art und 

Weise wurden die Schüler für die Veränderungen der drei Flächen im Laufe des Frühsommers sensibilisiert 

und durch das kleine Erfassungsprojekt in die Ergebnisdokumentation einbezogen (Abb. 24, 25). Die 
verwendeten Erfassungsbögen des Hummel-Bummel-Projektes sind im Anhang 22 und 23 angefügt. 

 

  
Abb. 24: Erfassungsrahmen zum Hummel-Bummel-Projekt. 

Foto |Philipp Schiefenhövel 

Abb. 25: Schüler der Ahrbach Grundschule Niederahr sitzen 

zwischen der der neu angelegten Blühfläche und der 

ungemähten Rasenfläche. Foto |Kerstin Neis 
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Durch die gleichzeitige Durchführung der monatlichen Erfassungen zu den verschiedenen Pflanzenarten 

und beobachteten Tieren an allen sieben Schulen der Verbandsgemeinde konnte ein einheitliches Bild der 

Entwicklung der drei unterschiedlich bearbeiteten Flächen der Schulhöfe erstellt werden:  

 
a) Ergebnisse gezählter Blüten (Abb. 26):  
Zum einen dokumentierten die Schüler in der Zeit zwischen den Oster- und Sommerferien 2023 eine 

stetige Zunahme der Anzahl der Blüten auf den ungemähten Flächen sowie auf den Blühflächen, während 

die Anzahl der Blüten auf den gemähten Rasenflächen von April bis Mai zwar anstieg über die ganze 

Erfassungszeit aber eher konstant bei durchschnittlich 90-100 Blüten pro m² (=Erfassungsrahmen) blieb. 
Des Weiteren ist an Hand der erfassten Blütenzahlen gut die Entwicklung der Blühflächen zu erkennen, 

die nach der frisch durchgeführten Anlage im April und den kalten Temperaturen bis Ende Juni Zeit 

brauchten, um vor den Sommerferien ihre volle Blütenpracht zu entwickeln. Zieht man allerdings nur die 

Erfassungen im Juli heran (Abb. 26 - grüne Säulen), so weisen die Blühflächen mit 253 Blüten pro m²die 

größte Anzahl an Blüten auf, gefolgt von ungemähten Flächen (192 Blüten/m²) und die geringste Anzahl an 

Blüten (87 Blüten/m²) konnte im Juli auf allen Schulhöfen auf den gemähten Rasenflächen von den 

Schülern erfasst werden. 

 
b) Ergebnisse gezählter Pflanzenarten (Abb. 27): 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Erfassung der verschiedenen Pflanzenarten, welche die Biodiversität 

auf den drei unterschiedlich bearbeiteten Flächen widerspiegelt. Während auf den gemähten Rasenflächen 

im Juli (Abb. 27 - rote Säulen) durchschnittlich drei verschiedene Pflanzenarten von den Schülern erkannt 

wurden, konnten im Juli auf den ungemähten Rasenflächen fünf verschiedene Arten im Durchschnitt 

bestimmt werden und die Blühflächen wiesen mit durchschnittlich 7-8 verschiedenen Pflanzenarten die 

höchste Biodiversität auf. 

 
c) Ergebnisse gezählter Tiere (Abb. 28): 

Auch im Hinblick auf die nachgewiesenen Insekten bzw. Tiere schnitten die Blühflächen im gesamten 

Erfassungszeitraum am besten ab. Bei der Anzahl beobachteter Tiere zwischen den gemähten und 
ungemähten Rasenflächen konnte nur ein kleiner Unterschied mit etwas mehr nachgewiesenen Tieren auf 

der ungemähten Fläche dokumentiert werden.  

 

Die hier beschriebenen Ergebnisse haben nicht den Anspruch einer wissenschaftlich durchgeführten 

Untersuchung. Trotz einheitlicher Vorgaben, haben die sieben Schulen die Aufgabe sicherlich alle etwas 

unterschiedlich durchgeführt und wurden in ihrer Zählweise möglicherweise auch ein wenig durch die 

Erwartungshaltung an die Ergebnisse beeinflusst. Dennoch konnte Dank des Einsatzes der Schüler und der 

beteiligten Lehrer aufgezeigt werden, dass man die Artenvielfalt und Lebensbedingungen für Tiere und 

Pflanzen durch kleine Veränderungen in unserem Handeln im unmittelbaren Umfeld beeinflussen kann.  
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Abb. 26: Durchschnittliche Anzahl gezählter Blüten pro Monat auf den drei unterschiedlich bearbeiteten Schulhofflächen. 

 

 

Abb. 27: Durchschnittliche Anzahl Pflanzenarten (= Biodiversität) pro Monat auf den drei bearbeiteten Schulhofflächen. 

 

 

Abb. 28: Durchschnittliche Anzahl beobachteter Insekten bzw. Tiere auf den drei unterschiedlich bearbeiteten Schulhofflächen 
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6. Biodiversität an den Schulen  

Neben der Beteiligung im Hummel-Bummel-Projekt und den Freilandexkursionen zum Internationalen 

Tag der Artenvielfalt wurden die Schulen bei der Umsetzung von biodiversitätsfördernden Maßnahmen auf 

den Schulhöfen mit ins Boot genommen. Da die Verbandsgemeinde Schulträger ist und sich das 
Gebäudemanagement um die Schulgebäude und Schulhöfe kümmert, konnten diese innerörtlichen 

Gebäude und Flächen leicht in die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie aufgenommen werden. Von den 

19 verschiedenen Einzelmaßnahmen konnte das Gebäudemanagement mit Unterstützung der 

Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Lina Braun und dem Naturschutzreferent der Masgeik-

Stiftung Philipp Schiefenhövel im Jahr 2023 bereits 14 Maßnahmen (74%) umsetzen. Ergänzend zu der 

veränderten Rasenpflege und der Anlage der Blühflächen wurde die Anbringung verschiedener Nistkästen 

an den Schulgebäuden angedacht. Hier sollten vor allem Kunstnester der Mehlschwalbe, Nistkästen für den 

Mauersegler und Fledermausflachkästen angebracht werden. Tatkräftige Unterstützung bei der Anbringung 

der Nistkästen in der Höhe erhielt die Verbandsgemeinde hier von der örtlichen Dachdeckerfirma Uwe 

Schmidt aus Herschbach, die die Nistkästen unter den hohen Dachvorsprüngen der Grundschule in Meudt 
und Herschbach anbringen konnte (Abb. 29). 

 

  
Abb. 29: Anbringung von Nistkästen für Mehlschwalbe und Mauersegler unter den Dachvorsprung der Astrid-Lindgren 

Grundschule in Herschbach durch die Firma Uwe Schmidt und das Gebäudemanagement der VG Wallmerod. Foto | Lina Braun 

 

Einen Teil der angedachten Fledermausflachkästen hat die dritte Klasse der Erich-Kästner Grundschule in 

Hundsangen zusammen mit Ihrer Lehrerin und dem Autor während einer Schulaktion angefertigt. Das Holz  

für die Fledermauskästen wurde dankenswerter Weise von der Zimmerei und Holzhandel Schlag & Pröbstl 

aus Herschbach gespendet (Abb. 30).  
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Abb. 30: Schüler der Klasse 3 der Erich-Kästner Grundschule Hundsangen bauen für ihre Schule Fledermausflachkästen. Foto | 

Philipp Schiefenhövel 

 

Im Folgenden sind die Maßnahmenkarten für die Schulhöfe der sieben Schulen in alphabetischer 

Reihenfolge der Schulnamen aufgeführt (Abb. 31-37): 

 

 
Abb. 31: Maßnahmenideen für die Adolf-Reichwein Grundschule Meudt. Karte: © Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz 
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7. Biodiversität auf den Flächen der Verbandsgemeindewerke  

Neben den Schulgebäuden und Schulhöfen bringt die Verbandsgemeinde weitere eigene Flächen in die 

Biodiversitätsstrategie mit ein, die von den Verbandsgemeindewerken gepflegt und bewirtschaftet werden. 

Hierbei handelt es sich um 50 verschiedene Liegenschaften mit über 30 ha Fläche außerhalb der Ortslagen, 
die Kläranlagen, Wasserhochbehälter, Regenrückhaltebecken sowie Pumpstationen und Tiefenbrunnen 

beinhalten. Äquivalent zu den Vorerkundungen in den Ortsgemeinden wurden die Flächen der 

Verbandsgemeindewerke vom Autor besichtigt und zusammen mit den Mitarbeitenden der 

Verbandsgemeinde Konzepte zur naturverträglicheren Bewirtschaftung erarbeitet. Neben der technischen 

Betreuung der Anlagen kümmern sich die Mitarbeitenden der Verbandsgemeinde auch selbst um die Pflege 

der Wiesenflächen, so dass Anpassungen in der Bewirtschaftung leicht umsetzbar waren. Von den 

insgesamt 19 verschiedenen Einzelmaßnahmen konnten somit im Jahr 2023 bereits acht Maßnahmen 

(42%) realisiert werden. In der Vergangenheit wurden die Flächen oft zwei bis drei Mal im Jahr gemulcht, 

um den Aufwuchs klein zu halten und ein unkontrolliertes Wachstum von Sträuchern und Gehölzen zu 

verhindern. Im Rahmen der Biodiversitätsstrategie der Verbandsgemeinde Wallmerod soll in den nächsten 
Jahren versucht werden, diese Mulchpflege bei möglichst vielen Flächen in eine naturverträglichere Mahd 

mit Abtransport des Mähgutes zu überführen. Mit dem Kauf eines Mähroboters im vergangenen Jahr und 

den damit verbundenen Umstieg vom Mulchen zum Mähen hatte die Verbandsgemeinde bereits selbst die 

Weichen für eine naturverträglichere Bewirtschaftung gestellt (Abb. 38, 39).  

 

  
Abb. 38: Ferngesteuerter Mähroboter der 

Verbandsgemeindewerke bei der Wiesenpflege. Foto | Florian 

Schölkmann 

Abb. 39: Mitarbeiter Christoph Hehl der 

Verbandsgemeindewerke Wallmerod im Einsatz mit der 

Mährraupe und nachgeführter Ballenpresse. Foto | Florian 

Schölkmann 
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8. Biodiversität in den Ortsgemeinden  

Während der Vorerkundungen im Frühjahr 2022 innerhalb der 21 Ortsgemeinden wurden zunächst alle 

potentiellen Maßnahmenvorschläge gesammelt. Auf den Ortsbegehungen zusammen mit den 

Ortsbürgermeistern und den Vertretern der Gemeinderäte wurden die Maßnahmenideen erörtert und im 
anschließenden Protokoll zu den Begehungen fixiert. Mit der Übermittlung der Protokolle, sowie zum 

Jahresende 2022 und erneut zum Abschluss des Projektzeitraumes im Sommer 2023 wurden die 

Bürgermeister und Gemeinderäte per Mail um Rückmeldung zu den erarbeiteten Maßnahmenideen 

gebeten. Die Ergebnisse von weiteren Gemeinderatssitzungen zu den Protokollinhalten bzw. zum Thema 

sowie potentielle Umsetzungen von Maßnahmen wurden - soweit sie dem Autor gemeldet wurden - in den 

Abschlussbericht eingearbeitet.  

Innerhalb der Ortsgemeinden wurden insgesamt 237 Maßnahmen an 192 verschiedenen Standorten 

fixiert. Je nach Flächenverfügbarkeit und Größe der Gemeinden wurden durchschnittlich elf Maßnahmen 

pro Ortsgemeinde an durchschnittlich 5-11 verschiedenen Maßnahmenstandorten erarbeitet. Die Tabelle 7 

gibt eine Übersicht, wie viele Standorte und geplante Maßnahmen in jeder Gemeinde angedacht sind und 
wie viele der geplanten Maßnahmen im Laufe der Projektzeit bereits umgesetzt wurden bzw. sich zur Zeit 

der Fertigstellung dieses Berichtes aktuell in Umsetzung befinden. Des Weiteren sind die verworfenen 

Maßnahmen aufgeführt bzw. welche Rückmeldungen von den Ortsgemeinden im Laufe des Projektes 

eingingen.  

 

Tabelle 7: Übersicht der Anzahl geplanter, verworfener und bereits umgesetzter Maßnahmen innerhalb der 21 Ortsgemeinden 

der Verbandsgemeinde Wallmerod. 

Gemeinde Standorte geplante 
Maßnahmen 

verworfene 
Maßnahmen 

umgesetzte Maßnahmen 
bzw. in Umsetzung 

Rückmeldungen zu 
Maßnahmen und Protokoll 

Arnshöfen 6 9 4 2 schriftlich am 7.6.2022, 

11.09.2023 

Berod 11 14 4 5 schriftlich am 27.7.2022, 

19.12.2022 und 29.8.2023 

Bilkheim 9 11 1 3 schriftlich am 8.9.2023 

Dreikirchen 11 17 1 0 schriftlich am 14.12.2022 

Elbingen 8 9 0 7 schriftlich am 8.8.2022, 

15.12.2022 und 11.9.2023 

Ettinghausen 11 12 0 2 mündlich 

Hahn 9 11 0 2 schriftlich am 22.11.2022 und  

5.9.2023 

Herschbach 11 12 2 0 keine  

Hundsangen 8 9 6 1 schriftlich am 21.11.2022 

Kuhnhöfen 9 11 4 3 schriftlich am 20.7.2022, 

30.11.2022 und 9.9.2023 

Mähren 8 9 1 0 keine 

Meudt 10 11 4 3 mündlich 

Ortsteile Meudt 11 11 0 0 mündlich 

Molsberg 5 5 2 5 schriftlich am 24.11.2022 
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9. Ausblick 

Der Aufwand und die Kosten zur Erarbeitung von planerischen Konzepten, wie es die hier vorliegende 

Biodiversitätsstrategie ebenfalls ist, sind meist nicht gering. Durch den hohen Aufwand werden oft gute 

Ideen und Konzepte erarbeitet, doch leider landen diese nicht selten auf Grund zu geringer Einbindung der 
beteiligten Akteure in der Schublade ohne, dass es zu nennenswerten Veränderungen oder Umsetzung der 

Konzepte kommt.  

 

Für die Erstellung der Wallmeroder Biodiversitätsstrategie war es der Verbandsgemeindeverwaltung als 

Auftraggeber genauso wie der Will und Liselott Masgeik-Stiftung als Auftragnehmer daher besonders 

wichtig, so viele beteiligte Akteure, wie möglich und eine möglichst breite Bevölkerung in die Ausarbeitung 

der Strategie mit einzubeziehen. Auch wenn nie alle mitgenommen und erreicht werden können, so wurde 

dies mit den über 80 Abstimmungsgesprächen und der umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit bestmöglich 

versucht und tatsächlich viele kommunalen Entscheidungsträger mit eingebunden.  

 
Die hohe Anzahl von 275 abgestimmten Maßnahmen an 218 verschiedenen Standorten hat ein großes 

flächenübergreifendes Potential in der Verbandsgemeinde Wallmerod für zukünftige Umsetzungen und 

Verbesserungen der Lebensbedingungen von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten geschaffen.  

 

Vor allem der hohe Anteil von fast einem Drittel (29%) umgesetzter Maßnahmen, die bereits während 

der zweijährigen Projektlaufzeit und Planungsphase realisiert wurden, sei an dieser Stelle hervorzuheben. 

Hier hat auch die Verbandsgemeindeverwaltung auf ihren eigenen Flächen mit 74% umgesetzter 

Maßnahmen auf den Schulhöfen und 42% umgesetzter Maßnahmen auf den Flächen der 

Verbandsgemeindewerke ihre Hausaufgaben gemacht. Durch die unmittelbare Realisierung dieser 79 

Einzelmaßnahmen in 16 der insgesamt 21 Ortsgemeinden und somit über die gesamte Verbandsgemeinde 
verteilt, grenzt sich die Wallmeroder Biodiversitätsstrategie von anderen rein konzeptionell ausgerichteten 

Strategien ab. Hier wurde es geschafft der Planung unmittelbare Taten folgen zu lassen. Mit der 

umfangreichen Einbindung der verschiedensten Akteure auf kommunaler Ebene und dem hohen 

Umsetzungsgrad der abgestimmten Maßnahmen kann die Wallmeroder Biodiversitätsstrategie aus Sicht 

der Verbandsgemeindeverwaltung Vorbild auch für andere Verbandsgemeinden bzw. regionale 

Verwaltungseinheiten sein. 

 

Für die nun anstehende weitere Umsetzungsphase wäre es wünschenswert, wenn die Ortsgemeinden, 

die bereits mit den Umsetzungen begonnen haben weiter "am Ball" bleiben und ihnen die verbleibenden 
Ortsgemeinden, die bislang noch nicht tätig waren, folgen würden. Hierbei wäre es wünschenswert, wenn 

vor allem noch die etwas großflächigeren Umsetzungen, wie z.B. die zahlreichen Empfehlungen zur 

Nutzungsänderung der landwirtschaftlichen Flächen, Gewässerneuanlagen oder die Waldrandgestaltung 

und Etablierung weiterer Prozessschutzflächen noch stärker als bisher realisiert werden. Die Verbesserung 

der regionalen Biodiversität ist, wie viele der aktuellen gemeingesellschaftlichen Herausforderungen, nur 

durch einen langen Atem und Schritt für Schritt mit stetigen und dauerhaften Anstrengungen zu leisten. 

 

Wenn jede Gemeinde oder auch jeder Einzelne einen kleinen Beitrag dazu beisteuert, können viele kleine 

Trittsteine in der Landschaft entstehen, die in ihrer Gesamtheit eine wirkliche Verbesserung zur regionalen 

Biodiversität beisteuern können. 
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10. Anhang: Maßnahmenkarten und Protokolle der 21 Ortsgemeinden 

Anhang 1 - Arnshöfen 

 
 

 
































































































































































